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St.M. II B - 3 e/42.

Prag, den 20. Januar 1944.

Ainlete

G.R. mit 3 Anlagen

4-Obersturmbannführer Fischer

11. MAI1944

unter Bezugnahme auf den Inhalt der Anlage 3 zur Kenntnis

und Stellungnahme übersandt.

eranliegende Vorgang ist als erledigt anzu-

seh, da die Regierungsverordnung ja auch

bents erschinen ist und durch vorherige aus-

Pühiche Rücksprachen mit der Abt. Finanz alle

Prdichen Punkte einvernehmlich geklärt

varn.

4-Standartenführer.

Lo.44.

4-Obersturmbannführer.

πB-9g/42



Abschrift f.d.Handakten des Herrn Staatsministers.
Der Deutsche Staatsminister
PragIV.den 24.November 1943.
für Böhmen und Mähren
Fernsprecher: Preg 093
VII b - 3007 - 3.
Nr.
Es wird gebeton, dieses Geschältszeichon und den
Gegonstand bei weiteren Schreiben anzugeben.
Konten der Oberkasse:
Postsparkassenkonto Nr. 98.500 und Girokonto bel
der Natlonalbank für Böhmen und Mähren in Prag.
Vermerk:
A.Vorbemerkung:
Das Protektorat besitzt kein H a u s h a l t s g e s e t z,
in dem die a l l g e m e i n e n  Grundsätze für die Verwal=
tung der Staatsfinanzen niedergelegt sind. Die Vorschriften
über die Haushaltsführung im Protektorat sind bisher jeweils
in dem alljährlich wiederkehrenden sogenannten F i n a n z g e=
s e t z veröffentlicht worden, dessen Geltung sich auf das
laufende Haushaltsjahr beschränkt.
Die dauernde Wiederholung d e r s e l b e n Rechts-und
Verwaltungsgrundsätze ist überflüssig. Der Reichsprotektor
hat deshalb in seinem Schreiben über die Genehmigung des Haus=
haltsvoranschlags 1942 vom 20. 10. 1942 - II/7 - 3006 - 1 das
Finanzministerium aufgefordert, einige a l l g e m e i n e
Haushaltsvorschriften ineiner b e s o n d e r e n Verordnung
niederzulegen, deren Gültigkeit zeitlich n i'c h t beschränkt
ist.
Der auf Grund dieser Anweisung ausgearbeitete Entwurf
einer "Regierungsverordnung über allgemeine Vorschriften zur
Vereinfachung des Haushaltswesens" wird in den nächsten Tagen
dem interministeriellen Verfahren zugeleitet werden.
Diese RegVO. hält sich in dem Rahmen, der durch die Anord=
nung des Herrn Reichsprotektors über die Ausrichtung der Reichs-
und autonomen Verwaltung auf den totalen Krieg gezogen ist
(Hinweis auf den Erlass vom 23. März 1943 - I 1 d - 6120 -
Abschnitt VII b). Sie fasst die wichtigsten allgemeinen Haus=
haltsvorschriften zusammen und soll bereits für das Haushalts=
jahr 1943 gelten.
Das Finanzgesetz 1943, durch das der Haushaltsplan für das
1 a u f e n d e Jahr in Kraft zu setzen ist, kann sich des=
halb auf die Bestimmungen beschränken, die n u r für 1943
Bedeutung haben. K e r n s t ü c k dieses Haushaltsgesetzes
ist der H a u s h a l t s p l a n . Er wird hiermit zur Geneh=
migung vorgelegt.
B
IB-3f/42
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B. Zwischenregelung bis zur Genehmigung des Haushalts

1943.

Die Protektoratsverwaltung war angewiesen worden, bis

zur Genehmigung des Voran■chlags 1943 im Rahmen des genehmig=

ten Haushaltsplans 1 9 4 2 zu wirtschaften (Hinweis auf

die Anlage I und auf die Regvo. 422/42 Slg. S. 216l über die

provisorische Führung der Gebarung des Protektorats Böh=

men und Mähren im Jahre 1943).

Es sind bei einer Reihe von Protektoratsbehörden im

Laufe des Jahres 1943 organisatorische Änderungen, Aufgaben=

verlagerungen und Aufgabenerweiterungen eingetreten (z. B.

Ministerium des Jnnern, Kuratorium für Jugenderziehung). Der

dadurch bedingte - meist beträchtliche - finanzielle M e h r-

a u f w a n d machte eine teilweise oder völlige U m a r =

b e i t u n g . der betreffenden Haushaltskapitel erforder=

lich. Der Gesamtvoranschlag l943 kann deshalb dem Herrn

Staatsminister erst jetzt zur Genehmigung vorgelegt werden.

Um den Protektoratsbehörden schon v o r dem Gesamt-

abschluss des Haushaltsplans l943 ein den finanziellen Er=

fordernissen des l a u f e n d e n Jahres angepasstes Wirt=

waltry

schaften zu ermöglichen, hat die Abteilung Finanz - v o r =

b e h a l t l i c h der endgültigen Genehmigung durch den

Herrn Staatsminister - das Finanzministerium ermächtigt,

auf Grund der vorgelegten E i n z e l p l ä n e (Teilvor=

anschläge) nach Massgabe der Berichtigungen, die die Abtei=

denen sie zugestimmt hat, bereits jetzt zu wirtschaften

(Hinweis auf die Anlagen II, III und IV). Die E n d z i f=

f e r n der durch die Abteilung Finanz o h n e die Mit=

wirkung des Finanzministeriums zu prüfenden Teilvoranschläge

(Kapitel ll - Bodenamt - und § 6 - Protektoratsforste und

Protektoratsdomänen-) sind mit der gleichen vorläufigen Er=

mächtigung dem Finanzministerium bekanntgegeben worden (Hin=

weis auf die Anlagen V und VI).

C.



C.Übersicht über den Haushaltsplan l943.
=9gn1
1)Die Summe der von den einzelnen Ressorts für das Haus=
000
haltsjähr 1943 aufgestellten
Ford
erungen
betrug
rund .
28,8 Mia K.
 00.
Die Abteilung Finanz hat nach Vorprüfung
der eingereichten Voranschlagsentwürfe durch
N O0s. das Finanzministerium-und nach Verhandlung
mit den beteiligten Protektoratsbehörden im
.x Ooe. Einvernehmen mit den zuständigen Abteilungen
des deutschen Staatsministeriums diese Ge=
LgetIsrens
3
DTO
)
samtanforderung
2,2 Mia K
herabges
JO.MOTRP
e t z t . Von dieser Herab=
setzung entfailen rd.'2 Mia K auf Sachausgaben
und
200 Mio K auf Personalausgaben.
OS.A Richtschnur bei-den Haushaltsverhandlungen war der Grund=
satz äußerster Sparsamkeit und die Forderung unbedingten
Vorrangs der kriegsnotwendigen Ausgaben, insbesondere
dië Sicherüng des an das Reich abzuführenden Martrikular=
=doived beitrages von lo Mia Ki
BATSD
Le
geT
1
2)Die so
Ce
netalt
T
c
h
6
t
e
n
Gesamtausgaben be=
tragen génau
N.
26.602,045.800 K.
Sie sind gegenüber dem genehmig
Tato
ten Voranschlag 1942 mit..SAel..
22.817,030.000 K
höher üm
3.785,015.800 K.
s.e
Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Ausgabensteigerung
SS
nedsyenA
A'8
T
TPD
um rund 16,5 v. H.
ASmenNIT
3)Der Haushaltsplan l942 enthielt noch einen besonderen
Tt
Jnvestitionsvoranschlag
LOUTPSALE
mit dem
Gesamtbedarf yon rd. 950 Mio K. Es waren in diesen Vor=
im
anschlag eingereiht:
neb
+
CenepnEpen
NL.
geW
der Unternehmungen mit rd. 8l0 Mio K
b)die Autobahnen mit rd,
140 Mio K.
Für das Jahr l943 ist ein besonderer Jnvestitionsvoran=
schlag nicht aufgestellt worden. Der Bedarf für die Auto=
bahnen in Höhe von 63,4 Mio K wurde in das Kap. 13 "Ver=
kehr



kehr und Technik" eingestellt. Der Jnvestitionsgesamt=bedarf 1943 der Unternehmungen80Teb1D4=eusHgeevon1.415,107.000 KTUEJONAFYist zu decken:atMdcà)durch einen Teil des Betriebsgewinnsin Höhe von504,541.300 Kb)durch Anleihe (bzw. Vorschuss)TONin Höhe von.239,308.800 Kc)durch eigene Mittel, g. F.ausnob tinden Kassenbeständen der Unter=671,256.900 K.e0.eeetbretetntmejaednedoasveeD4) Die Ei nnah m enseitedes HaushaltsplansHSMS.SSALSULOD1943'weist einen Gesamtbetragvon15.298,691.500 Kaus. Das ist gegenüber den Gesamt=deg einnahmen des Voranschlags l942revongnslonadsatfodenH114.697.474.200 KCLiugnetgnibednwein Mehr von601,217.300 K.91SBUEVEESUeNneglbnewtonenT9bTODie Einnahmesteigerung beträgt rd. 4 v.H1b5) Es ergibt sich darnach das folgende Bild des berich=tigten Voranschlags l943mit Vergleichsziffern derF.Vorjahre -(Mia K in runden Zahlen):SO9CTOe"B00neggimdeneg meb redbnegegbilere*5506520000K.1942..+mSeL 1941 anSTOV net1940X008.210.28.nu zerönAusgaben26,622,818,19,2STU0COCTOmob redt.gtel esdUT9etenedgarAEinnahmen15,314,712,107,8baut momentefoontletntmeSAel melgetfadeseH relEpeaongexenFehlbetrag:11,38,11,4 gem0oVne6) Ein v e r g«ailsg066011eichdes Voranschlags 1943 mitdem genehmigten Haushaltsplan 1942 zeigt in denCOENSHauptpunkten die folgende Entwicklung:slb(DTI.Ausgabenseite!TOTmendedotua etb(d=nsrovanoititsevnt rerebnoesd nie tetTdet aab rüTmotuk tb ri tsbed Tel .nebrow tlletegine tdoin gajoe=ieV" Er .geN asb ni obruw I oiM t.a nov enoH ni nendedrdel



5M AVAusgaben -für 1943 betragen(ohne Unternehmungen)6 449 Mio K.Die Steigerung beträgt.l366 " ",22T NOKdas sind rd. 6 v. H.=BUAnetg6Es ist eine Erhöhung der Personalausgaben besonders beiden folgenden Kapiteln eingetreten:Ministerium des Jnnern.....um112 Mio KKuratorium für Jugenderziehung..19u11mpasopBodenamt.20"44Ministerium für Verkehr und Technik um13#IRuhe-und Versorgungsbezüge.101111Allgemeine Kassenverwaltung.I1216""BTACOE8EITA  Einige Kapitel weisen demgegenüber eine Senkung derPersonalkosten aus. Das trifft zu z.B. beimJustizministerium mit demstolObersten Gericht.......un19Mio KMinisterium für Schulwesen.ONSno33"1"1Uedrou für Volksaufklärung.411"Land-und Forstwirt=t8195schaft.23n1"stateFinanzministerium.31"1"BEK20Kelnane1EsDie Sa c ha u sgaqnfür1943 betragengeurd...920 152 Mio K.Sie haben sich gegenüber 1942 er=tyles neNOVPINLeNabnhöht um ...3 418 Mio K.Das sind rd. 20,4 v. H.LODOON GSDiese Steigerung des Sachaufwandes ist fast aus=NEEe unee CedenSOV ETO Eschließlich k r i e g s b e d i n g t. Es habensich insbesondere erhöhtROLeCetb erebnoesdantder Matrikularbeitrag....um2 500 Mio Kdie Ausgaben auf dem Gebieteder Ernährung, der LandwirtschaftTojEund der Rohstoffbewirtschaftungum ...80(wen eioj)280 Mio Kdie Kosten des Arbeitsein= tbe27 Mio K20 N0 Kder Aufwand für die Polizeiund den Feuerschutz.........um rd. 3oo Mio Kdie Ausgaben auf-dem Gebiet der t=BUH M ToW negnJugenderziehung und der Volksauf=klärung.................um rd.172 Mio K=etlsdder



9
der Aufwand für Sozial-und Gesund=
negeted Eer
DTe
174 Mio K
heitswesen......
O  E
enro
der Beitrag der Protektoratsver=
2ee
waltung zur Deckung der Staats= le e
S
.um rd.
531 Mio K.
schuld..
Die bei den einzelnen Kapiteln veranschlagten Aus=
led axebnoned
gaben sind auf Anlage VII zusammengestellt.
X
mulroteint
11
II. Einnahmenseite.
1
11
sO
Es kommen als Protektoratseinnahmen in der Hauptsache
1
11
E1
11
11
Idie S t e u. e- r ns (einschl. Gebühren), die V e r =
M
*
ars
Uuusun
und die Überschüsse
reb znudne deriP ro t ektoratsun ter nehmungen
in Betracht. stiirt esl .avs neteoifenoszed
Bei den direkten Steuern wird ein M e h r e r t r a g
X
von 240 Mio K 'erwartet. Darin enthalten ist das Aufkommen
t:
11
n
A
der neu eingeführten Vermögensteuer. Es wird mit 150 Mio
K geschätzt. Der Ertragsvoranschlag der Beförderungssteuer
.....o
ist um 9l Mio K erhöht worden. Andere Steuern dagegen
(
1
werden voraussichtlich einen Rückgang erfahren. So muss
n z. B. bei der Umsatzsteuer 1943 im Vergleich zum Vorjahr
NO
mit°einem Minderertrag von 49-Mio K und bei den Rechtsge=
bühren von 84 Mio K gerechnet werden. Dagegen zeigt das
qaier
dem Protektorat durch das*Reich zu erstattende Aufkommen
an Zöllen, an Verbrauchssteuern und aus Monopolen eine
tes
stark ap ü c kl ä üof i g esteBewegüng. Es muss gegen=
06600
neded
über dem Vorjahr mit einem Minderertrag von 234 Mio K
eebnosedent dole
gerechnet werden.
00
Bei den-Verwaltungseinnahmen sind insbesondere die
folgenden Posten erhöht!
sib
19b
Einnahmen für ausgegebene Münzenbnu
38 Mio K
oiM oes (neu eingestellt).um
administrative Geldstrafen um x sib
70 Mio K
Schulumlagen·(§·6·RegV0:71/1941)ee
09 brewi umob
50 Mio K
testlos et
OO O
Einnahmen aus'der kriegsverpflich#
150 Mio K.
teten Preisbildung...........umtb
Der Saldo der Protektoratsunternehmungen war im Haus=
o 
halts=
106



7 -
.
nodaltisnoetetw teb gnEioiwtnd entom
haltsjahr l942 noch passiv. Jnfolge der günstigen Entwick=
lung bei der BMB und bei der BMP kann im Haushaltsjahr
1943 mit einem an die Protektoratskasse abzuführenden
ü b e r s c h u s s von 309 Mio K gerechnet werden
ERC
(Hinweis auf Anlage IX).
Die bei den einzelnen Kapiteln veranschlagten Ein=
nahmen sind auf Anlage VIIl zusammengestellt,
D. Nachträge zum Haushaltsplan 1943.
LOON
Es sind noch einige nachträgliche Ausgabenerhöhungen
zu erwarten. So hat das Ministerium des Jnnern bereits
einen Voranschlagsnachtrag zu Kap. 2 angekündigt. Bei
Kap. 1 "Staatspräsident" ist mit einer kleinen nachträg-
B
lichen Erhöhung der Personalausgaben zu rechnen.
Die in Vorbereitung befindliche B e s o l d u n g s=
obnedegts
v e r b e s s e r u n g wird, wenn sie noch im Jahre
1943 in Kraft treten soll, eine weitere erhebliche
neret
Ausgabensteigerung zur Folge haben. Die Mehrbelastung
wird monatlich etwa 200 Mio K betragen.Al
E. Deckung des Fehlbetrags.
Der auf ll,3 Mia K geschätzte Fehlbetrag des Pro=
tektoratshaushalts l943 wird im Anleiheweg gedeckt wer=
den. Die Unterbringung der Anleihen wird bei der gegen=
wärtigen Flüssigkeit auf dem Geldmarkte ohne Schwierig=
keit möglich sein. Der Stand der V e r s c h u l d u n g
JOve
NSINO
des Protektorats wird damit bis zum Abschluss des Jahres
er nslgl943 auf einen Betrag von rd. 50 Mia K anwachsen.
anadotrtre
F.Vorschau auf die weitere Entwicklung.
Die Entwicklung des Steueraufkommens im laufenden
AOMg
Jahr lässt erwarten, dass l944 die  S t e u e r e i n=
n a h m e n hinter denen des Jahres l943 z u r ü c k-
EVON bi eeb eh
n werden. Der Rückgang ist teilweise auf
behördliche Massnahmen (Stillegungen von Betrieben,Ein=
0yo
führung des neuen Einkommensteuertarifs, Zulassung der
Neubewertung in den Bilanzen),teilweise auf die allge=
meine
0V00
 .
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2
meine Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse
(Einfuhrrückgang, Rohstoffmangel) zurückzuführen.
Die Protektoratsunternehmungen werden 1944 infolge
der durch die Besoldungsverbesserungen bedingten Er=
höhung ihrer Personalkosten einen Überschuss voraus=
sich■lich n i c h t mehr ausweisen.
Die A u s g a b e n werden nicht herabgesetzt
werden können. Es ist im Gegenteil für 1944 mit einer
beträchtlichen Steigerung zu rechnen. Starken Anteil
daran werden die P e r s o n a l a u s g a b e n
haben. Der Protektoratshaushalt wird allein dadurch
attere
1944 gegenüber dem Vorjahr um rund 2 Mia K höher be=
Be
lastet werden. Die zur Erhaltung des Preisgefüges er=
forderlichen v e r b ill i gun g smass =
na h m e nº° werden 1944 in wachsendem Umfang fortge=
DB=
6
I
setzt werden müssen. Der sich daraus ergebende Mehr=
O
ordst mi door
aufwand ist noch nicht abschätzbar.
3
ofotfderrs s Es stehen aus diesen Gründen einer weiteren Er=
youtasfsdrd höhung des M a tr i ku la r b ei tr a gs erheb=
liche finanzpolitische B e d e n ke nlentgegen.
.esentedldet deb aaoed
=ori eeb geatedlne1 etsddoeeg 1 sil E,1l tus red
=TeAntdosbeg'gowedtelnA mi briw EAel etCedavadeterotdet
C6EeU=
das Finanzministeriúm
reb
nugnirdtetaU et neb
Prag III.
Tmien lo edglanr nehdäw
8NU
A
Teb bnate Ted .gtee dolltön tts
Betrifft: Haushaltsvoranschlag des Protektorats 1943.
Bennndn Ms ld Enb biWotdedo
89
ado Jch habel gegen den mir vögelegten Haushaltsplan 1943
keine Einwendungen. Jch bitte von seiner Veröffentlichung
06599
abzusehen.
BW
otb
UB uedoeTOV.
Af hrehttodafevst gez.Frank.loiwtna eid
=ni
er a -Leitabftift Drog
3
fin
13.DEZ43
-AT
e g e e Tt
C
16289
toa etewitetal gngdol ed nebrw
30 NOV.1943
a,nedeiated megngete nemene
*3+1e…:
t
Sony
soglle eib ius eatewltet,(nesnelrd net nignd)
U
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ifd i tyang.
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Der Leiter der Abteilung Justiz

Prag, den

2.

Oktober 1943

= II Gen f 5228 -

iisteramt

-2.0KT1943

Urschriftlich mit Vorgängen

Herrn Ministerialrat Dr. G i-e

im

Hause

zurück.

Betrifft: Entwurf, einer RegVo.über allgemeine Vor-

schriften zur Vereinfachung des Haushaltswesens.

Auf das Schreiben vom 29.9.1943

- St.M. II B - 3 d /42

Der anliegende Entwurf bringt in Anlehnung an die

Reichshaushaltsbestimmungen eine wesentliche Vereinfachung

des autonomen Haushaltswesens und ist grundsätzlich sehr zu

begrüssen. Mir sind bei der Prüfung nur folgende Bedenken

aufgetaucht:

l.) Die Mittel für die beabsichtigte Besoldungsverbesserung sol-

len im Anleihewege aufgebracht werden, da Haushaltseinnahmen

hierfür nicht zur Verfügung stehen. Nach Artikel X sind Kre-

ditoperationen im Rahmen des Haushaltsplanes nur in beschränk-

tem Umfange zulässig; nach Artikel XV kann allerdings der Fi-

nanzminister während der vorläufigen Haushaltsführung (Art.XIV)

durch Kreditoperationen Mittel zur Deckung der durch Einnah-

men nicht gedeckten Ausgaben : : beschaffen. Die ausserden in

Artikel VII eröffnete Möglichkeit zu überplanmässigen und

ausserplanmässigen Ausgaben dürfte nach Artikel V Abs.l für

Besoldungs- und andere Dienstbezüge ausscheiden. Ich nehme an,

dass eine Rückfrage bei Ministerialrat Schmeisser die insoweit

aufgetauchten Zweifel beseitigen wird, die übrigens sonst in

gleicher Weise bei der Aufbringung des Matrikularbeitrags

bestehen müssten.

2.) Durch Artikel VII wird der Pinanzminiater zu gewissen Verfü-

gungen über den _Immobiliarbesitz_des_ Protektorats_ermächtigt;

darüber

St.M.TB-3e/42
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darüber hinausgehende Verfügungen sind m.W.der Gesamt-

regierung vorbehalten. Die Vorschrift ist an sich nicht

zu beanstanden. Ich glaube mich nur zu erinnern, dass

über die Prage der Verfügungsbefugnis Meinungsverschie-

denheiten zwischen Finanzminister und Bodenant bestanden.

Diese Frage wäre vorsorglich mit //-Obersturmbannführer

F i s c h e r zu klären.

gez. K r i e s e r

quitl.

Boglaubigt:

ingesterite.

10
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Der Leiter der Abteilung Finanz

Prag, l6. September 1943.

VII b = 3000 - 11.

Elagogungen ona

17.1X. 1943

An

den Herrn Staatsminister.

Betrifft: Vereinfachung des Haushaltswesens im Protektorat.

Vorgang: St.S.II B - 3 b/42 vom 13. Mai 1943.

Anlage_: Entwurf einer Regierungsverordnung.

 wn 

Jch nehme Bezug auf Abschnitt II meiner Vorlage von 26. Mai l943

-VII b - 30oo - il - und übersende mit der Bitte um Kenntnisnahme

den Entwurf einer Regierungsverordnung über allgemeine Vorschriften

zur Vereinfachung des Haushaltswesens. Der Entwurf befindet sich

zurzeit im interministeriellen Verfahren.



Finanzministerium.

G.Z. 72.457/43--I/1.

Regierungsverordnüng

vom.................1943

über ellgemeine Vorschriften zur Vereinfachung des Haushaltswesens.

Die Regierung des Protektorates Böhmen und Mähren verordnet auf

Grund des § l Abs.I der Verordnung 'des Reichsprotektors in Böhmen und

Mähren vom 12. Dezenber 1940 ( VBlRProü. S.604 ) über die Verlängerung

und Abänderung einiger Bestimmungen des Verfassungs-Ermächtigungsge-

setzes vom 15. Dezember l938 ( Slg.Nr. 33O ) in der Fassung der Ver-

ordnang vom 27. Feoruar 1942 ( VBlRfrot. S.42 ) :

.

Art. I

( 1) Der naushaltsplan besteht aus dem Gesamtplan und den Einzel-

plänen ( Kapiteln ). Der Gesamtplan und die Einzelpläne zerfallen in

Ausgaben und Einnahmen. Die weitere Gliederung ist naeh Bedarf in Titel,

Paragraphen, Posten und Unterposten vorzunehmen,

(2) Die Veranschlagung und die Buchung der Ausgaben und Einnahmen

richtet sich nach dem Eingliederungsplan ( Anlage ) .

(@ Ausgaben und Einnahmen sind in der Regel mit Bruttosummen für

das ganze Rechnungsjahr zu veranschlagen. Das Rechnungsjahr deckt sich

mit dem Kalenderjahr.

(4) Für einen und denselben Zweck dürfen Mittel nicht an verschie-

denen Stellen des Haushaltsplans veranschlagt werden.

Art. II

(1) Die Ausgaben und Einnahmen werden nach dem Haushaltsplan ver-

waltet. Dem Haushaltsplan sind in diesem Sinne die Verordnungen gleich-
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zuachten, die ihn abändern oder ergänzen oder neben ihm eine Ausgabe

oder Einnahme anordnen.

(2) Die Haushaltsmittel sind wirtschaftlich und sparsam zu ver-

walten; sie dürfen bei den einzelnen Zweckhestimmungen nur soweit und

nicht eher in Anspruch genommen werden, als es zur wirtschaftlichen

und sparsamen Führung der öffentlichen Verwaltung erforderlich ist.

(3) Es ist nicht gestattet, Haushaltsmittel bei den Geldanstal-

ten anzulegen. Der Finanzminister kann in besonderen Fällen Ausnahmen

zulassen.

Art. III

(1) Bürgschaften dürfen nur durch im Rahmen der laufenden Verwal-

tung abgeschlossene und ihrer Natur nach regelmässig wiederkehrende

Verträge übernommen werden.

(2) Die finanzielle Beteiligung an einem Unternehmen privat-

rechtlicher Art bedarf der Zustimmung des Finanzministers. Die Befug-

nis der Obersten Rechnungskontrollbenöräe gemäss § 5 des Gesetzes vom

20. März 19l9, Slg.Nr. 175, betreffend die Eirichtung und den Wirkungs-

kreis der Obersten Rechnungskontrollbehörde, bleibt unberührt.

Art.IV

(1) Ausgabenittel dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichne-

ten Zweck, soweit und solange dieser fortdauert, und nur innerhalb

des Rechnungsjahrs verwendet werden. Mittel, die zur Deckung festste-

hender Bezüge und anderer Rechtsverbindlichkeiten, wie Gehälter, Pensio-

nan und Verpflichtungen aus Schulden, bestimt sind, dürfen auch nach

Ablauf des Rechnungsjahrs ausgegeben werden. Bei den ausdrücklich als

übertragbar bezeichneten Ausgabemitteln bleiben die nicht ausgegebenen
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Beträge für die unter die Zweckbestimmung fallenden Ausgaben über das

Rechnungsjahr hinaus zur Verfügung. Dies gilt für im Haushaltsplan

einzeln bèzeichnete Bauten bis zu dem Rechnungsjahr, in dem der Bau

in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen ist, und für ande-

re Ausgaben für die im Haushaltsplan bestimmte Dauer.

(2) Sind im Haushaltsplan mehrere Ausgaben als gegenseitig

deckungsfähig bezeichnet, so dürfen die ersparten Mittel zur Beglei-

chung von Mehrbedürfnissen gegenseitig verwendet werden. Uebertrag-

bare Ausgabemittel dürfen nicht als mit enderen Ausgabemitteln

deckungsfähig bezeichnet werden, soweit es nicht ausnahmsweise im

Haushaltsplan ausdrücklich zugelassen wird.

Art. V

(1) Besoldungen und andere Dienstbezüge dürfen nur nach Massga-

be der darüber bestehenden Gesetze und nur denn bewilligt werden,

wenn der Haushaltsplan die Mittel dafür zur Verfügung stellt.

(2) Die persönlichen Verwaltungsausgaben sind eingehend, insbe-

sondere unter Angabe der Zahl der Planstellen und der Besoldungs-

gruppen sowie der Aenderungen gegenüber dem Vorjahr, zu erläutern.

(3) Bei den Mitteln für Besoldungen sind die Einkünfte der Be-

diensteten aus Nebenämtern und Nebenbeschäftigungen im öffentlich■n

ihres

Dienst sowie aus anderer Tätigkeit, die die Bediensteten innerhalb/

dienstlichen Aufgabenkreises oder im Zusammenhang mit diesem ausüben,

ebenfalls zu erläutern.Das gleiche gilt für Zulagen, die aus

öffentlich-rechtlichen Mitteln gewährt werden.

Art. VI

Die persönlichen Ausgaben können aus Anlass einer zeitweisen



IV

Zuteilung oder einer dauernden Ueberzührung der Bediensteten über-

schritten werden. Der erforderliche Betrag ist jedoch gleichzeitig

bei den für diese Bediensteten veranschlagten persönlichen Ausgaben

zu binden.

Art. VII

Ueberplanmässige und eusserplanmässige Ausgaben sowie Massnahmen,

durch die für die Protektoratsverwaltung Verbindlichkeiten entstehen

können, bedürfen der vorherigen Zustimmung des Finanzministers, des

zuständigen Ministers(der obersten Verwaltungsbehörde) und der Ober-

sten Rechnungskontrollbehörde.

Art. VIII

(l) Bei Verordnungsentwürfen und Anträgen, durch die finanzielle

Mehraufwendungen erforderlich wérden, ist der Mehraufwand sowie die

Art seiner Deckung anzuführen.

(2) Die im Einvernehmen mit dem Finanzminister für bestimmte

Massnahmen ( z.B. Bauten ) festgesetzte Höhe der Kosten darf ohne

seine Zustimmung nicht überschritten werden.

Art. IX

Die die Ausgaben und Einnahmen bewirtschaftenden Behörden sowie

die Protektoratsunternehmungen sind verpflichtet, dem Finanzministe-

rium zum 20.eines jeden Monats eine Nechweisung über die im nächsten

Monat zu gewärtigenden Geldausgaben und -einnahmen einzusenden.

Art. X

(l) Zur Deckung der aus dem zeitlichen Unterschied zwischen

Einnahmen und Ausgaben sich ergebenden vorübergehenden Abgänge kann

der Finanzminister Geldmittel durch vorübergehende Kredite beschaffen,
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die spätestens Ende Februar des nächstfolgenden Jahres zurückgezahlt

werden müssen und in keiner Form verlängert oder durch neue Kredit-

operationen gedeckt werden dürfen.

(2) Der Finanzminister ist berechtigt, Kreditoperationen zum

Zwecke der Verlängerung, Unwandlung oder Bezahlung der fälligen

Schulden, einschliesslich der damit verbundenen Auslagen, vorzu-

im

nehmen, sofern es sich nicht um die/Absatz l erwähnten Schulden han-

delt und sofern die Rückzahlung der Schulden nicht haushaltsmässig

gedeckt ist.

Art, XI

(1) Enthält die zu Kreditoperationen ermächtigende Vorschrift

keine anderen Bestimmungen, so bestimmt der Finanzminister die Form

und die Bedingungen der Kreditoperationan.Er darf dabei auch bestim-

men, dass die ausgegebenen Schuläverschreibungen zur Zahlung von

Steuern, Gebühren und anderen öffentlichen Abgaben samt Zuschlägen

und Nebengebühren angenommen werden.

(2) Rechtshandlungen, Urkunden, Eingaben und bücherliche Ein-

tragungen, die auf eine Begründung, Sicherung ( Verbürgung ), Umän-

derung, Uebertragung ( Zession )und Erlöschung ( Rückzahlung ) der

Ansprüche und Verbindlichkeiten aus Kreditoperationen hinzielen,sind

mit Ausnahme des gerichtlichen Streitverfahrens von Stempeln und

Gebühren befreit.

Art. XII

Der Finanzminister wird ermächtigt, den immobiliarbesitz des

Protektorats

1.) zu veräussern, sofern der Schätzwert der zu veräussernden
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Liegenschaften im einzelneh Fall 3,000.000 K nicht übersteigt,

2.) mit Dienstbarkeiten oder Pfandrechten zu belasten, sofern

der Wert der einzelnen einzuräumenden Dienstbarkeit oder die einzel-

ne durch ein Pfandracht sicherzustellende Forderung 500.000 K nicht

übersteigt,

Se) mit Baurechten zu belasten.

Art, XIII

Der Finanzminister wird ermächtigt, Vorschriften über die Auf-

stellung und Ausfüarung des Haushaltsplans sowie über sonstige die

Haushalt■führung betreffende. Fragen zu erlassen. Er kann im Einver-

nehmen mit der Obersten Rechnungskontrollbehörde den Eingliederungs-

plan nach Bedarf ergänzen und ändern.

Art. XIV

(1) Liegt zu Beginn des Rechnungsjahrs ein genehmigter Haus-

haltsplan noch nicht vor, so dürfen die zur Aufrechterhaltung der

Protektoratsverwaltung oder zur Erfüllung der Aufgaben und der

rechtlichen Verpfiichtungen des Protektorates notwendigen Ausgaben

im Rahmen der Monatszwölftel der für das vorausgegangene Rechungs-

jahr zugewiesenen Mittel geleistet werden. Abweichungen bedürfen

der Zustimmung des Finanzministers.

(2) Die Ausgaben und Einnahmen wEhrend der vorläufigen Haus-

haltsführung sind endgüiltig nach den genehmigten Haushaltsplan zu

verrechien.

Art. XV

(1) Der Finanzminister wird ermächtigt, während der vorläufigen

Haushaltsführung ( Art,XIV ) durch Kreditoperationen Mittel zur

Deckung der durch Einnahmen nicht gedeckten Ausgaben zu beschaffen.
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Die Bestimung 1 des Art.AI gilt sinngomäss.

(2) Der Finanzminister wird ermächtigt, während der vorläufigen

Haushaltsführung ( Art.XIv ) zur Erfüllung der im öffentlichen Inter-

'esse unumgänglichen Bedürfnisse Bürgschaften zu übernehmen. Er kann

diese Befugnis auf die Minister und die Léiter der obersten Protekto-

ratsbehörden übertragen. Die Bürgschaftsurkunden und Bürgschaftsklau-

seln sind gebührenfrei.

Art.XVI

Der Finanzminister kamn zum Art.V Uebergangsvorschriften erlassen.

Art.XVII

(1) Der Haushaltsplan der Protektoratsunternehmungen besteht

aus :

l. dem Betriebsvoranschlag,

2. der Feststelung des Endüberschusses ( Abganges ),

3. dem Investitomsvoranschlag.

(2) Die Vorschriften der Art I, Ahs.l und 2,IWuädVlI beziehen

sich nicht auf die Protektoratsunternehmungen.

Art XVIII

(1) Diese Verordnung tritt am 7.Tage nach der Verlautbarung in

Kraft mit der Massgabe, dass die Bestimmungen des Art.I, Abs.2 auf den

Haushaltsplan für das Jahr l943 nicht anzuwenden sind; gleichzeitig

tritt die Regierungsverordnung vom 31.Dezember 1942,Slg.Nr.422,über

die provisorische Führung der Gebarung des Protektorates Böhmen und

Mähren im Jahre 1943 mit Ausnahme des § 5 ausser Kraft.
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(2) Diese Verordnung wird vom Finanzminister durchgeführt.

Prag,den

1943.

Der Staatspräsident:

Der Vorsitzende der Regierung:

Der Finanzminister:



M oti ven he r i ch t

Die Vorschriften über den Haushalt wurden bisher in

den jährlichen Finanzgesetzen /: Verardnungen :/ mit Gültigkeit

für das betreffende Rechnungsjahr niedergelegt.Der Finanzminister

pflegte seine Weisungen für die Aufstellung des Haushaltsplana

gleichfalls immer nur für das betreffende Jahr zu erlassen.Da es

in den letzten Jahren nicht möglich war, den Haushaltsplan noch

vor Beginn des Rechnungsjahrs fertigzustellen, musste inzwischen

eine Regierungsverordnung über die vorläufige Haushaltsführing

erlassen werden.

Die Verordnungen über die Haushaltsführung sowie die

Verordnungen über die vorläufige Haushaltsführung. enthalten jedes-

mal einige gleiche Bestimmungen, Um diese allgemeinen Haushaltsvor-

schriften nicht alljährlich wiederholen zu müssen,fasst sie das

Finanzministerium in eine Verordnung zusammen, die auch die vorläu-

fige Haushaltsführung regeln sollsedass künftighin nur die für das

betreffende Rechnungsjahr notwendigen besonderen Bestimmungen er -

lassen werden. Diese Zusammenfassung der allgemeinen Bestimmungen

und der sich als notwendig erwiesenen neuen Vorschriften in einer

Verordnung verfolgt den Zweck, den Verwaltungsbehörden Arbeit zu

ersparen, die Außtellung des Haushaltsplans zu vereinheitlichen und

die Ueberprüfung der Haushaltsführung zu erleichtern.

Zu Art. I

Die bisherige Zweckbestimmung der Ausgabeposten erfolg-

te rangels eines Eingliederungsplans vielfach nach Belieben der

einzelnen Ressorts. Es fehlte eine genaue Abgrenzung der Posten,

wodurch die Uebersicht und die Ueberprüfung des Haushalts sehr

erschwert war. Der Eingliederungsplan bringt eine wesentliche Ver-

einneitlichung und Erleichterung der Aufstellung des Haushalts wie

auch der Verbuchung der Ausgaben mit sich,Nähere Weisungen sind in

den Vorbemerkungen zum Eingliederungsplan enthalten,Die persönli -

chen Ausgaben des Herrn Staatspräsidenten und der Herrn Minister



werden im Titel 1 des betreffenden Einzelplans /Kapitels / als

fortdauernde Ausgebenausgebracht. Sonst enthalten die Art.I-II

und III nur die bisherigen allgemeinen Vorschriften.

Zu Art. IVAbs. 1

Grundsätzlich verfallen alle nicht verbrauchten Haus-

haltsmittel mit Abschluss des Rechnungsjahres /:Satz l:/.

Dies gilt nicht für Mittel, die zur Deckung von Rechts-

verbindlichkeiten bestimmt sind, weil durch den Haushalt Ansprü-

che oder Verbindlichkeiten Dritter weder begründet noch aufgeho-

ben verden.

Es bedeutet eine unnötige Belastung des Haushalts,wenn

in allen Fällen ,in denen eine veranschlagte Massnahme im lau -

fenden Rechnungsjahr nicht zu Ende geführt werden kann,jeweils

neue Mittel, im folgenden Rechnungsjahr bewilligt werden miissen.

So z. B. war es bei Bauten erforderlich, eine und dieselbe Bau-

massnahme jedes Jahr zu behandeln,ohne dass sich an der Mass -

nahme grundsätzlich irgend etwas geändert hätte. Die Verwaltungs-

arbeit wird bedeutend erleichtert, wenn die für solche Mass -

nahmenausgebrachten Mittel als übertragbar bezeichnet werden.

Die nicht verbrauchten Mittel werden in den Haushaltsplan des

folgenden Jahres übertrcgen, ohne die Massnahme selbst noch -

mals zu behandeln.Der Haushaltsplan wird die Verwendungszeit

bestimmen, bis zu der die Uebertragbarkeit zu gelten hat.

Es wird damit gerechnet, dess diese zeitliche Grenze

nicht über das dritte Jahr greifen wird. Bei Bauten können die

Mittel bis zu dem Rechnungsjahr, in dem der Bau in wesentlichen

Teilen in Benutzung genommen ist, verwendet verden.

Die Bezeichnung erfolgt im Haush-ltsplan durch den Ver-

merk " Die Mittel sind übertregbar bis zum 3l.Dezember...",bei

Bauten nur " Die Mittel sind übertragbarv .Die Uebertragbarkeit

ist nur bei den einzeln bezeichneten Beuvorhaben gestattet,

nicht aber in Fällen , vo für Cde Bauvorhaben ein Globalbetrcg

eingesetzt wird,
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Zu Art. IV.,Abs. 2

Ausgabemittel dürfen grundsätzlich nur zu dem im

Haushaltsplen bezeichneten Zweck verwendet werden /: Abs. l,Satz

l:/. Die Verwendung von Ausgabemitteln zu einem anderen Zweck

war nur im Wege des sogenannten Virementverfahrens möglich,das

aber umständlich ist und viel Verwaltungsarbeit mit sich bringt.

Dabei geht die Uebersicht über den Haushalt sehr leicht verlo -

ren. Durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit einiger Ausgabe -

mittel erhält die Verwaltung eine wesentlich erhöhte Bewegungs -

freiheit und das Virementverfahren wird sich nur auf Auenahme -

fälle beschränken. Als gegenseitig deckungs:ähig dürfen die Aus--

gabemittel nur dann bezeichnet werden ,wenn es sich um ähnliche

oder miteinander zusammenhëngende Aufgaben handelt.Der Vermerk

lautet : " Gegenseitig deckungsfähig mit Post.. " und ist bei der

gegenseitig deckungsfähigen Post zu wiederholen. Bei einer ein …

seitigen Deckungfähigkeit ,d.i. wenn eine Post auf Kosten einer

anderen überschritten werden darf, aber nicht umgekehrt ,bedarf

es des Vermerkes nur bei der zu begünstigenden Post.

Zu Art. :V.

Die Vorschrift des Abs. 1 beschränkt sich auf die Be -

willigung von Bezügen, d.h. auf die Verleihung des Anspruches

auf die Bezüge als solche. Sind die Bezüge einmal einem Bedienste-

ten zugestanden, so richtet sich sein Anspruch auf deren Fortge-

währung ausschliesslich nech den Vorschriften der betreffenden

Gesetze /: Verordnungen :/ , da durch den Haushaltsplan Ansprü-

che Dritter nicht aufgehoben werden.

Zu einer ordentlichen Haushaltsüberwachung gehört unbe -

dingt eine genaue Uebersicht über den Personalstand der einzel -

nen Behörden.

Aus diesem Grunde sind in den ausführlichen Nachwei

sungen zu Posten, in denen die Bezüge der ständigen und zugeteil-

ten Bediensteten eingestellt sinc,
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1. die Zahl der Planstellen

2. der tatsächliche Personalstand zum l.Juli des dem betref-

fenden Rechnungsjahr vorangehenden Jahresnach den einzel-

nen Dienstklassen, Dienstkategorien und Besoldungsgruppen,

3. die Aenderungen gegenüber dem Vorjahr

getrennt anzuführen,

Bei denselben Posten sind weiters die Einkünf-

te der Bediensteten aus ihrer Nebentätigkeit im öffentlichen

Dienst /: Reg. Vdg.Slg. Nr. 23 /43, Abschnitt III :/ zu er -

läutern, und zwar in der Form, gie im Eingliederungsplan ange-

deutet ist.

Die Art,VI bis XII

enthslten nur die bisherigen allgemeinen Bestimmungen der

Finanzgesetze bzw. Verordnungen über die Haushaltsführung.

Zum Art. HII

wird bemerkt,dass die Bestimmung de:s § ll des Gesetzes Slg.

Nr. 175/l9l9 über die Mitwirkung der Obersten Rechnungs -

kontrollbehörde bei Erlassung von Anordnungen, die das Rech: =.

nungswesen und die Kontrolle betreffen, aufrecht bleibt.

Die Art . XIV tnd XV

übernehmen Vorechriften der Reg.Vdg.Slg. Nr. 422/42 über die

provisorische Führung der Gebarung im Jahre l943,die allge -

meiner Natur sind. Von den im Art. XIV,Abs. l,letzter Satz.,

erwähnten Abweichungen wird die Oberste Rechnungskontrollbe--

hörde veretändigt werden.

Der Art. XVI

ist dadurch begründet, dass die Planstellen noch nicht überall

entgültig festgesetzt sind.

Zu Art. XVII.

Die Bestimmungen dieses Artikels nehmen Bedacht

auf den besonderen Charakter der Protektoratsunternehmungen
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und bedeuten keine Aenderung des bisherigen Zustandes.

Hierzu wird bemerkt :

Der Betriebsvoranschlag ist nach kaufmänaischen

Grundsätzen zu erstellen ; er enthält die voraussichtlichen

Betriebskosten und Betriebserträge sowie den sich hieraus er -

gebenden Gewinn oder Verlust.

Die Feststellung des Endüberschusses /:Abganges :/

enthält den nach Abrechnung allfälliger Dotierungen der Rückla-

gen und Zuweisungen an das Grundvernögen der Unternehmung /: aus

dem Titel der Abschlagszahlungen von Investitionsschulden oder

der Deckung der Investitionsauslagen und dgl.:/ ernitteltker vor--

'aussichtlichen Ueberschuss /: Abgang :/ für die Abrechnung mit

der Finanzverwaltung /: voraussichtliche Abfuhr des Ueberschus-

ses an die Protektoratskasse oder Deckung des Abganges durch die

Protektoratskasse :/.

Der Investitionsvoranschlag umfasst den voraussicht-

lichen Jahresbedarf für Investitionen, gesondert nsch echten In-

vestitionen und nach Erneuerungen , sowie die Art der geplanten

Deckung des Bedarfes.

Zu Art. XVIII

Alle Bestimmungen der Verordnung können mit ihrer

Verkündung in Kraft treten, bis auf die Bestimmung über die

Verrechnung der Ausgaben und Einnahmen im Jahre l943; diese

können nur nach dem für das Jahr 1943 geltenden Schema ver -

rechnet werden. Der Aufstellung des Haushaltsplans für das

Jahr 1944, die noch im Jahre 1943 vorgenommen werden muss,liegt

dagegen schon der Eingliederungsplan zugrunde.

Die Reg. Vdg.Slg. Nr. 422/42 kann, da sie durch die

beantragte Verordnung ersetzt wird, aufgehoben werden,bis auf

§ 5, der weiterhin in Geltung bleibt.

-



FINANZMINISTERIUM

Zur G.Z. 72.457/43-I/l.

Ein gl ie der ungsp lan.

Vorbemerkungen:

1. Der Eingliederungsplan beschränkt sich auf die fortdauern-

den Ausgaben und die fortdauernden Einnahmen. Der Plan kann nicht bei

den persönlichen Ausgaben des Staatspräsidenten und der : inister zum

Anhalt genommen werden.

2.

Gliederung der Ausgaben und Einnahmen :

Ausgaben :

Einnahmen:

I. Fortdauernde Ausgaben

I. Fortdauernde Einnahmen

(bisher Orduntliche Ausgaben)

(bisher Ordentliche Einnahmen)

1/ Persönliche Ausgaben

2/ Sächliche Ausgaben

I Einmalige Ausgaben

H. Einmalige Einnahmen

(bisher Ausserordentliche

(bisher Ausserordentliche

Ausgaben)

Einnehman)

3. Die im Eingliederungsplan vorgesehene Nümmernfolge der

Posten und die Bezeichnung der Zweckbestimmung sind bindend.

4. Für fortdauernde persönliche Ausgaben sind die Posten l bis

l0,für fortdauernde sichliche Ausgaben die Posten ll bis 30 bestimmt.

Kommen in Einzelplänen Zweckbestimmungen vor,die im Eingliederungsplan

nicht enthalten sind,so sind sie bei den fortdauernden persönlichen

Ausgaben unter Nr.lQ a,b,c usw.,bei den fortdauernden sächlichen Aus-

gaben unter Nr. 3l t.fieinzusetzen.

Die Posten 7 bis l0 und 26 bis 30 (ohne besondene Zweckbe-

stimmung)sind fur eine etwaige Ergänzung des Eingliederungsplans dem

Finanzminister vorbehalten.

Einmalige Ausgaben tragen die Bezeichnung Al,A2,usw.

5. Im Eingliederungsplan nicht enthaltene Zweckbestimmungen

für fortdauernde Einnahmen sind'unter Nr.5 u.f.auszubringen.

Einmalige Einnahmen tragen die Bezeichnung E l,E 2 usw.

6. Postnummern,die nicht beansprucht werden,sind mit "Frei"

zu bezeichnen.



Zweckbestimmung
Hier sind insbesondere zu _buchen:
Ausgaben
I. Fortdauernde Ausgaben.
1.Persönliche Ausgaben.
a/ Persönliche Ausgaben nach den Bescldungsvorschriften.
1
Bezüge der ständigen und
Die Bezüge der ständigen und zuge-
zugeteilten Bediensteten.
teilten Bediensteten nach den Besol-
dungsvorschriften,nämlich Dienstgehal-
te,Aktivitätsgebühren,Erziehungsbeitä-
ge,Anwärteradjuten,Taggelder,Teuerungs-
zulagen,Ergänzungszulagen der Verhei-
rateten,Ausgleichszulagen,Dienst-,Per-
sonal-und andere Zulagen,darunter auch
Kassenverlustentschidigungen,Beiträge
zur Beschaffung und Erhaltung von Uni-
formstücken !:Uniformbeiträge:) u.dgl.
Dieser Post ist eine Uebersicht
der genehmigten Planstellen beizufügen.
Weiter ist ein ausführlicher Aus-
weis nach dem tatsächlichen Stande vom
1.Juli des dem betreffenden Rechnungs-
jahr verhergehenden Jahres beizuschliee
sen,in dem die Bediensteten nach den
einzelnen Dienstklassen,Kategcrien und
Bescldungsgruppen und ihre Bezige und
Zulagen nach dieser Gliederung angefuhrt
fsind. l.Zugleich sind die Aenderungen
gegenüber dem Vorjahr nach den einzel-
nen Dienstklassen zu begründen.
Falls Bedienstete,deren Bezige
hier ausgebracht sind,noch andere Ein-
nahmen- aus Nebenämtern und Nebenbeschäf-
tigungen im öffentlichen Dienst sowie
aùs anderer Tätigkeit,die sie innerhalb
ihres dienstlichen Aufgabenkreises oder
im Zusammenhang mit diesem ausüben,be-k
ziehen,so sind diese in folgender Form
hier zú erläutern :
X
Dienstklasse: ..
Beamte für die Mitgliedschaft in
Verwaltungskollegien der Protektorats-
unternehmungen ..............
K
/
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Post
Zweckbestimmung
Hier sind insbesondere zu buchen:
xBeamte fur ihre Tatigkeit in Lehr-
kursen
K
xBeamte fur ihre Tätigkeit aIs Vor-
stands-(:Aufsichtsrats:)mitglied in
Aktien-und ähnlichen Gesellschaf-
ten
K
xBeamte als Aufsichtskommissäre in
Aktien-und ähnlichen Gesellschaf-
ten -........
K
usw.
zusammen jährlich ........
K.
Hierbei ist anzuführen,aus welchen
Haushaltsmitteln diese Nebenbezüge ge-
deckt werden.
Falls die genaue Hühe der Nebenbe-
züge nicht feststeht,ist dierüngefähre
Höhe anzugeben.
b/
Sonstige persönliche Ausgaben.
2
Bezüge der Ridfemetet be-
a)
Vergütungen (Vertragsbesoldung) und
schäftigten Bediensteten.
Teuerungszulagen der Vertragsbedienste-
ten.
In den Entwürfen der Einzelpläne
sind der Post 2 ausführliche Ausweise
nach dem tetsächlichen Stande vom l.
Juli des dem betreffenden Rechnungsjah-
re vorhergehenden Jahres beizuschliee-
sen,in denen die Bediensteten ihrer
Zahl und der Art des Dienstes sowie der
Art und Höhe der Bezüge nach aufzufüh-
ren sind.
b)
Bezüge der Arbeitnchmer im Taglohn.
c)
Löhne für Aufräumungs-und Reinigungs-
arbeiten in Dienstgrundstücken.
3
Krankenversicherung der
Der nach den gesetzlichen Bestim
Bediensteten nach dem
mungen auf den Dienstgeber entfallende
Gesetz Slg.Nr.22l/l925.
Aufwand (:Arbeitgeberanteil:) auf die
Krankenversicherung der Bediensteten
beim Heilfonds der öffentlichen Bediers
teten.
4
Sonstige Kranken-,Unfall-
Der den gesetzlichen Vorsohriften
jund Pensionsversicherung
entsprechende Aufwand für die Kranken-
ud Gebühren von Dienst-
versicherung von Personen,die nicht
iverträgen
unter die Krankenversicherung beim
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Post
Zweckbestimmung
Hier sind insbesondere _zu_buchen:
Heilfonds der öffentlichen Bedienster
ten (:Pest 3 :)fallen,weiter die Inva-
liditäts-,Alters-und Pensionsversiohe-
rung,sowie die Unfallversiohezung, Ge-
bühren von Dienstverträgen (:Gesetz
Slg.Nr.295/2l :).
5
Vergütungen auf Grund
Auf Sondervorschriften be:uhende
besonderer Vorschriften.
Yergütungen (:Remunerationen:) für
ausserordentliche Dienstleistungen der
eigenen Bediensteten.
Hier sind auch allfällige "eihnacts-
remuneraticnen der Bediensteten zu ver-
anschlagen,sowie nach Sondervorschriften
zulässige Prämien für besonders er-
folgreiche Dienstleistungen.
6
Beihilfen und Unterstüt-
zungen:
a/ Beihilfen.
Notstandsbeihilfen auf Grund der
Beihilfengrundsätze.
b/ Unterstützungen.
Unterstützungen auf Grund der Un-
terstützungsrichtlinien.
Zuschüsse zur Aktivitätsgebühr in
besonderen Fällen (:auf Grund der
Richtlinien für die Gewährung von Zu-
schüssen zur Aktivitätsgebühr :).
o/
Kinderferialbei-
Geldbeiträge zum Aufwand für Feri-
träge .
alpflege von gesundheitlich bedrohten
oder kranken Kindern der Bediensteten
auf Grund besonderer Richtlinien(-KFR:):
soweit sie nicht im Einzelplan "'Allge-
meine Kassaverwaltung " gebucht werden.
7
usw.
2.
Sächliche
Ausgaben.
ill
Ersatz der Dienst-
Alle aus dem Titel der Dienstaus-
auslagen.
lagenersätze auf Grund der einsohlägi-
gen Vorschriften erwachsenden Ausgaben,
insbesondere :
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Post
Zweckbestimmung
Hier sind
insbesondere zu buchen:
a./
Reisekostenvergü-
Fahrkostenentschädigung,Tagegelder,
tungen.
Uebernachtungsgelder,Nebenkostenersät-
ze bei Dienstreisen,Pauschvergütungen).
Zehrgelder,Dienstganggelder usw.(:Reg.
Vdg.Slg.Nr.51 u.52/1942:),Beschäfti-
gungsvergütungen (:Reg.Vdg.Slg.Nr.55/
1942:).
b/Umzugskostenersätze.
Umzugskontenvergütungen,Umzugskosten-
beihilfen,Trennungsentschädigungen,Bei-
träge zur Instandsetzung von rohnungen
und Abfindungsbeiträge zar Beschaffung
von Wchnungen (:Reg.Vdg.Slg.Nr.53 u.54/
1942:).
c/ Vergütungen für die
Vergütungen für Benützung von beam-
Benützung von Kraft-
teneigenen sowie eigenen Kraftfahrzeu-
fahrzeugen bei öffen- i gen (:Reg.Vdg.Slg.Nr.56/l942:).
tlicher Dienstleistung.
d/ Dienstaufwandsentschä-
Reine Dienstaufwandsentschädigungen,
digungen.
soweit sie nicht als Bestandteil von
Zulagen und dgl.unter Post 1 oder als
Dienstaufwandsentschädigung für Neben-
tätigkeit im öffentlichen Dienst im
Einzelplan "Allgemeine Kassaverwaltung"
gebucht werden.
e/ andere Dienstauslagen.)
12 Dienstkleider.
Alle aus dem Anspruche der Bediens-
teten auf Dienstkleidungsstücke erwach-
senden Ausgaben.
13
iAmts-und Kanzleibedürfnisse:
Besohaffung von Papier,Drucksorten,
a/ Eigentliche Amts-und
Schreib-und Zeichenerfordernissen usw.
Kanzleibedürfnisse.
Druck-und Buchbinderarbeiten,soweit
diese Ausgaben nicht die Post l8 belas-
ten.
Strassenbahn-und Kraftwagenfahrgel-
der im Orte,Transport-und Frachtkosten.
Alle Bedürfnisse und Reinigungsmit-
tel für die Bedienung der Schreib-und
Rechenmaschinen und Vervielfältigungs-
apparate.
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Post
Zweckbestimmung
Hier_sind_insbesondere_zu_buchen:_
Bezugspreis für das Reichsgesetzblatt,
die Sarmlungen der Gesetze und Verodnun-
gen,das Amtsblatt,die Verordnungsblät-
ter und die Fachzeitschriften und Ankauf
von anderen Behelfen,soweit diese Aus-
igaben nicht die Post l8 belasten.
Ausgaben für Repräsentationszwecke
der Behörde,Beflaggung,Spenden,Kränze
jusw.
Sonstiges.
b/ Verrechenbare Ausla-
Dem Leiter der Behörde zur persönli-
gen des Leiters der
chen Verfügung stehende Haushaltsmittel.
Behörde.
14
Instandhaltung und Ergänzung
Instandhaltung,Ausbesserung und Er-
von Geräten,Maschinen,Instru
satzbeschaffung von Geräten und Einrich-
menten und Ausstattungsgegen
tungsgegenständen,sowie von Schreib-
ständen in den Laboratorien,
und Rechenmaschinen,Instrumenten,Repro-
Dienst-und Betriebsräumcn.
duktions-und Verviclfältigungsmaschinen
und Beschaffung von Ersatzteilen für
Instandsetzungen dieser Gegcnstände und
laschinen.Beschaffungen für die Haus-
werkstätten.
15
Luftschutzmassnahmen im
Alle mit dem Selbstschutz bzw.mit
Selbstschutz und im erwei-
dem erweiterten Selbstschutz verbunde-
terten Selbstschutz.
nen Ausgaben (:Gerätebeschaffung,Aus-
bildung,Verdunklung :) mit Ausnahme der
baulichen Arbciten.
16
Betrieb und'Instandhaltung
Betriebserfordernisse und Reini-
der verwaltungseigenen
gungsmaterial,Erhaltung,Instandsetzung
Dienstkraftwagen.
und Ersatzbeschaffung von Dienstkraft-
wagen.Beschaffung von Ersatzteilen für
die Instandsetzung der Dienstkraftwagen.
17
Nitteilungen des Ministeri-
Herausgabe der Mitteilungen des
jums und sonstige Veröffent-
Ministeriums und sonstiger Veröffentli-
!lichungen..
chungen.
18 Bücherei.
Beschaffung von Büchern,Druckschrif-
ten,Zeitschriften,Zeitungen,Reichsge-
setzblatt,Sammlungen von Gesetzen und
Vererdnunger und von Verordnungsblättern
usw.für die Bücherei.Buchbinderarbeiten
für die 3ücherei.
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Post
Zweckbestimmung
Hier_sind_insbesondere_zu_buchen:_
1é
!Post-,Telegraphen-und
Ausgeben für Dienstmarken.Telegra-c
Fernsprechgebühren.
ghengebühren. Fernsprechgebühren.
20
Miet-und Pachtzinse.
Miet-und Pachtzinse samt Nebengebüh-
ren.
21
Vergütungen für besondere
Vergütungen an aussenstehende Perso-
Leistungen.
nen für besondere Leistungen (:für Be-
gutachtungen,besondere Arbeitsleistungen
äller Art im Interesse der öffentlichen
Verwaltung usw.:).
Vergütungen für Nichtbeamte auf
Grund des § 15 der Reg.Vdg.Slg.Nr.5l/
1842 bzw.Art 35 der Rcg.Vdg.Ig.Nr.52/
1042.
22
Aufwand für Lehrgänge.
Auslagen für alle Lehrgënge (-Kurse
der deutschen Sprache,der Etenographie,
Fachlehrgängc u.a.:) u.zw.für Honorare
der Lehrer ünd für die mit dcr Abhaltung
der Kurse verbundenen sächlichen Ausga-
bon,mit Ausnahme des Aufwands für Reise-
kosten-und Dienstaufvandsersätze der
Protektoratsbediensteten als Kursteil-
nehmer und Lehrer.
23
Bewirtschaftung von Dienst-
Heizung (:Heizmaterial und Kleinge-
igrundstücken und Dienst-
räte für die Zerkleinerung und Besorgung
iräumen.
der Heizung :).
Beleuchtung und Gas-und elektrische
Kraft für Kraft-,Licht-und Heizzwecke
einschliesslich Zähler. Mieten.
Beschaffung von Bedürfnissen und
Mittein zat Roknigung der Räume,Dacher
und-Bürgersteige.
Mit der Verlogung von Diensträumen
verbundene Ausgaben.
Be-und Entwésserung.
Bewirtschaftung der Gärten.
Feuerversicherung,Steuern und Abgaben
ben.Sonstige Hausbewirtschaftungskosten.
24
Zuschüsse zur Mittags-
Die nach den bestehenden Vorschriften
verpflegung der Bediens-
gevährten Zuschüsse fur die Teilnehmer
teten.
an der Kantincnverpflegung.
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Post
Zwsckbestimmung.
Hier _sind_insbesondere _zu buchen:
25
Vermischte Ausgaben.
Ausgaben,die wegen ihrer geringen 3e-
deutung nicht besonders veranschlagt
sind.
26
usw.
II. Einmalige susgaben.
A 1
usw.
E_i_n_n_a_h_m_en.
I. Fortdauernde Einnahnen.
T
Miet-und Pachtzinse,
Einnahmen aus Vermietungen und Ver-
Einnahmen aus Dienot-
pachtungen von Liegenschaften,Vergütun-
wohnungen und aus der
gen aus Dicnstw bnungen,Einnahmen aus
Benutzung von Einrich-
der Benutzung pretektoratseigener ge-
tungen und Geräten.
räte und Eirrichtungen usw.
2
Einnahmen aus Veröffentli
1
Erlöse aus Cen Mitteilungen des
chungen.
linisteriums,der Verordnungsblätter und
sonstiger Veröffentlichungcn,Einnahmen
aus den Verkauf und Vertrieb amtlicher
Drucksachen.
3.
Erlösc aus dem Verkauf un-
Auch Ersätze für beschädigte oder
brauchbar oder entbehrlich abhanden gekommene Gegenstende.
gewordcner Geräte,Ausstat-
tungsgegenstände,Schriften
u.dgl.
alt+
Einnahmen,die wegen ihrer geringen
4
Vermischte Einnahmen.
Bedeutung nicht besonders veranschlagt
sind.
usw.
II. Einmalige 
Einnehmen.
A l
usw.
0000-
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Der Leiter der Abteilung Finanz

VII b - 3000/11

Prag, 26.Mai 1943.

Herrn Staatssekretär. y goo.;a

Betrifft:Vereinfachung auf dem Gebiet des Haushalts=

rechts im Protektorat.

Vorgang: St.S. II b - 3 b /42 vom 13.Mai 1943.

Anlagen: 4.

I.

Es sind seit meinem Rundschreiben vom l2.Okto=

ber l942 - II/7 - 3000 - 1l die folgenden weiteren

Vereinfachungserlasse ergangen:

1./Erlaß des Finanzministeriums vom l6.November

1942, G.Z.85.000/42- I/1 über die Regelung

des Verfahrens bei Miet - und Kaufverträgen

und bei Protektoratsbauten (Anlage 1 ).

2./Erlaß des Finanzministeriums vom 23.November

1942, G.Z.92.647 /42 - I/1 über die Verein=

fachung des Verfahrens bei Bewilligung von

Subventionen (Anlage 2 ).

3./Erlaß des Finanzministeriums vom 24.November

1942, G.Z.97.200/42 - I/1 über die Übertra =

gung von Haushaltsmitteln an die den Zentral=

behörden nachgeordneten Behörden (Anlage 3).

4./Ausführungsanweisung des Finanzministeriums

zu oben 3./ vom 30.Pezember 1942, G.Z.97.286/42-

P/l an die Finanzlandesdirektionen Prag und

Brinn (Anlage 4).

BDEAO

Zu Ziffer l./ :

Alle Verträge,durch die eine Verwaltung Liegen=

schaften m i e t e ty oder p a c h t e t , bedurften

bisher - ohne Rücksicht auf die Höhe des Mietzinses -

des Einverständnisses des Finanzministers. Dieses Ein =

verständnis ist in Zukunft nur dann erforderlich,wenn

der jährliche Mietzins mehr als 200.000 K beträgt oder

wenn der Vertrag fir eine längere Daæ r als lo Jahre

abgeschlossen wird.
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Der Ain k a u f von Liegenschaften konnte bis=

her durch eine Protektoratsbehörde nur dann selbstän=

dig vorgenommen werden,wenn der Kaufpreis niedriger

als 50.o00 K war. Die Protektoratsverwaltung kann

künftig Liegenschaften u n b e s c h r ä n k t

kaufen,vorausgesetzt,daß die Mittel für den Kauf im

Haushaltsvoranschlag sichergestellt sind.

Die Zustimmung des Finanzministers ist jedoch

nach wie vor erforderlich zur V e r ä u ß e r u n g

von Protektoratsliegenschaften . Es kann davon im

Interesse einer ordentlichen Haushaltsgebarung nicht

abgegangen werden.

Die Durchführung von B a u t e n bedurfte bis=

her bei Ausgaben über 50.000 K jeweils der Zustim=

mung des Finanzministers. Das galt auch dann,wenn

die Ausgabemittel im Haushaltsplan siche rgestellt

waren.Jetzt können die einzelnen Verwaltungen bei

der Durchführung der Bauten selbständig handeln,

wenn die erforderlichen Mittel im Voranschlag vor=

gesehen sind.

Zu Ziffer 2./:

Nitra

Der mit meinem Rundschreiben vom 12.Oktober 1942

II/7 - 3000 - l1 übersandte Erlaß des Finanzministeriw

vom 17.September 1942 - G.Z.71..529/ 42 - I/2d hatte

06575

in Absatz I c bestimmt, 'daß S u b v e n t i o n e n

durch die zuständigen Behörden nur dann bevi lligt ,

NEO

angewiesen und ausgezahlt werden dürfen,wenn die be=

treffende einzelne Subvention für das bestimmte Sub=

jekt n a m e n t l i c h veranschlagt ist. In ande=

ren Fällen war die vorherige Genehmigung des Finanz=

ministers einzuholen.

Der Erlaß des Finanzministeriums vom 23.Novem=

ber 1942 G.Z. 92.647/ 42 - I/1 bestimmt zur weiteren

Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens,daß

für Subventionen,die zwar für bestimmte Subjekte na=
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mentlich n i c h t einzeln veranschlagt wurden,aber eine

und dieselbe G a t t u n g betreffen und im Einzelfall

50.ooo K nicht übersteigen , die grundsätzliche Genehmi=

gung des Finanzministers im voraus auf Antrag erteilt

werden kann.

YTLEROREEEE

S

Zu Ziffer 3./:

L

Die Haushaltsmittel in der Protektor atsverwaltung

sind bisher ausnahmslos in den Z e n t r a l b e h ö r =

d e n und den unmittelbar nachgeordneten Behörden ver=

waltet worden. Die Behörden I.Instanz erhielten keine

Haushaltsmittel zür eigenen verantwortlichen Verfügung•

Dieser Zustand hat der allgemeinen Praxis entsprohen,

die verantwortlichen Verwaltungsentscheidungen möglichst

an die oberen Behörden zu verlagern.

Die Verwaltungsreform hat die Befugnis se der

unteren Behörden allgemein erweitert. Der Schwerpunkt der

Verwaltung liegt künftig bei diesen Behörden. Es wurde

deshalb in Durchführung dieser Aufgabenverlagerung erfor=

derlich, a u c h die u n t e r e n Behörden mit Haus=

haltsmitteln auszustatten. Sie können verantwortliche Ent=

scheidungen nur dann treffen, wenn sie in der Lage sind,

Ausgaben zu leisten. Die Verwaltungsarbeit wir de stark be=

engt,wenn die unteren Behörden in jedem Einzelfall auch

bei kleineren Ausgaben Anträge an die übergeordnete Dienst=

stelle richten müßten.

Die Übertragung von Ausgabemitteln stieß jedoch

auf die folgende S c h.w i e r i g k e i t : Es fehlten

bei den Unterbehörden die kassentechnischen Voraussetzun=

gen zur Vornahme von Ausgaben. Kassen,wie sie die unteren

Verwaltungsbehörden im übrigen Reichsgebiet besitzen,waren

nicht vorhanden. Das K a s s e n - und R e c h n u n g s =

w e s e n des Protektorats mußte deshalb wesentlich geän=

dert werden.

Die Maßnahmen sind in Angleichung an die entsprechen=

den Reichsbestimmungen durchgeführt worden.Es wurde dabei

aber ein V o r t e i l beibehalten,den das Kassenwesen

des Protektorats gegenüber der Regelung im übrigen Reichs =
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gebiet aufweist. Die Protektoratskassenverwaltung führt

nämlich in noch weiterem Umfange als das übrige Reichs=

gebiet fast sämtliche Geldbewegungen bargeldlos durch.

Alle Einnahmen und Ausgaben lassen sich so täglich auf

den Scheckkonten der Zentralinstanzen bei der Postspar=

kasse feststellen. Der Finanzminister hat deshalb stets

eine genaue Übersicht über den gesamten Kassenstand.

Zu Ziffer 4./ :

Es erschien zweckmässig,die A u s f ü h r u n g s =

a n w e i s u n g. des Finanzministeriums betreffend die

Übertragung von Haushaltsmitteln an die den Finanzlandes=

direktionen nachgeordneten Behörden zusammen mit dem un=

ter Ziffer 3./ angeführten Erlaß den übrigen Zentralbe =

hörden des Prot ektorats zu übersenden,um ihnen die Heraus=

gabe entsprechender Anordnungen für ihren Wirkungsbereich

zu erleichtern.

o

II.

Die Vorschriften über die H a u s h a l t s f ü h =

r u n g im Protektorat sind bisher jeweils in den soge=

nannten F i n a n z g e s e t z e n niedergelegt worden.

Diese werden alljährlich erlassen . Sie gelten nur für

das betreffende Rechnungsjahr .

Der Reichsprotektor hat in seinem Schreiben an das

Finanzministerium über die Genehmigung des Haushaltsvor=

anschlags 1942 vom 20.0ktober 1942 - II/7 - 3006 - 1

es für zweckmässig erachtet,daß einige a l l g e m e i =

n e' Haushaltsvorschriften in einer besonderen Verordnung

06:7

niedergelegt werden,deren Gültigkeit  z e i t l i c h

n i c h t b e g r e n z t ist.

Das Finanzministerium bereitet deshalb auf meine

Anweisung zurzeit den Entwurf einer Regierungsverordnung

vor, durch die einige allgemeine Bestimmungen über die

Aufstellung und die Ausführung des Haushalts zusammenge=

faßt werden. Zugleich ist eine weitere Angleichung an

das Reichshaushaltsrecht dort vorgesehen,wo die se An =

gleichung das geltende Verfahren w e s e n t l i c h
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vereinfacht. Die Regierungsverordnung soll die Grundlage

für die Ausarbeitung des Haushaltsplans l944 bilden. Der

Herr Reichsprotektor hat die Durchführung dieser Maßnahme

ausdrücklich genehmigt (Hinweis auf VII b der Anlage zum

Erlaß vom 23.März 1943 - I/ 1 d - 6120 über die Ausrich=

tung der Reichs - und autonomen Verwaltung auf den tota=

len Krieg ).

In Vertretung :

npuy

X

sin tra ang

8 Aht
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1/0008-9 8

Finanzministerium

G.Z. 85.000/42-I/1.

Prag, den 16.November 1942.

1/ An die Kanzlei des Staatspräsidenten

2/ An das Sekretariat des Vorsitzenden der Regierung

3/ An die Präsidien aller Ministerien

4/ An den kommissarischen Leiter der Sektion VI

des Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft

5/ An das Bodenamt für Böhmen und Mähren

6/ An den kommissarischen Leiter der Obersten

Rechnungskontrollbehörde

7/ An das Präsidium der Obersten Preisbehörde

8/ An das Generalinspektorat der Regierungstruppe

des Protektorats Böhmen und Mähren

9/ An das Präsidium des Statistischen Zentralamtes

l0/ An das Präsidium des Kuratoriums für Jugenderziehung

in Böhpen und Mähren

P__E__a_g_

Betrifft: Regelung des Verfahrens bei Miet- und Kaufverträgen

und bei Protektoratsbauten.

Sachbearbeiter: M.R. Dr. Rudolf, Fernruf: 403-51.

Mit Hinweis auf die Ausführungen seines Schreibens von l7.

September 1942, G.Z.71.529/42-I/2d, betreffend die Erweiterung der

Befugnisse der Protektoratsbehörden bei der Haushaltsmittelgeba-

rung übersendet das Finanzministerium in der Anlage einen weite--

ren Erlass, durch den das Verfahren beim Abschluss von Miet- und

Kaufverträgen und bei der Behandlung von Protektoratsbauten ge-

regelt und die Entscheidungsbefugnis der Ministerien auch auf

diesem Gebiete erweitert wird.

Das Finanzministerium bittet, in Ihrem Geschäftsbereich

das Erforderliche zu veranlassen.

Der Finanzminister:

Dr. Kalfus.

Für die Richtigkeit der Ausfertigung

der Vorstand der Abfertigungsstelle:

I.V.
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Finanzministerium

Anlage. zur G.Z. 85.00o/42-I/l.

Erlass

des Finanzministers betreffend das Verfahren bei Miet- und

Kaufverträgen und bei Protektoratsbauten.

Zur Vereinfachung des Verfahrens beim Ab--

schluss von Miet- und Kaufverträgen sowie bei der

Behandlung von Protektoratsbauten erlässt der Fi-

nanzminister die folgenden Grundsätze:

I.

V

Miet- und Pachtverträge.

A.

Die Protektoratsverwaltung darf Liegenschaften

/:Grundstücke, Gebäude usw.:/ nur im Falle unumgäng--

lich notwendigen Bedarfs mieten, bzw. pachten. Der

Miet- bzw. Pachtzins darf die den Ortsverhältnissen

angemessene:' Höhe nicht übersteigen.

Die Protektoratsminister, bzw.Frotektoratszen-

tralbehörden sind berechtigt, Miet- und Pachtvertr-

ge mit einer das laufende Voranschlagsjahr nicht

überschreitenden Vertragsdauer selbständig abzu-

schliessen, falls die Deckung des Aufwandes voran.

schlagsmässig sichergestellt ist.

Zum Abschluss von Verträgen mit einer länge-

ren Vertragsdauer sind die Protektoratsminister,bzw.
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Protektoratszentralbehörden nur dann berechtigt, wenn der

jährliche Zins im einzelnen Falle nicht mehr als 200.000

K beträgt und der Vertrag nicht auf länger als lo Jahre

geschlossen wird, vorausgesetzt, dass die Deckung des Auf-

wandes für das laufende Jahr voranschlagsmässig sicherge-

stellt ist. Bei einem höheren Zins oder bei einer länge-

ren Vertragsdauer oder wenn die Deckung des Aufwandes im

laufenden Jahre voranschlagsmässig nicht sichergestellt

ist, ist die Zustimmung des Finanzministers im vorhinein

einzuholen.

Die Protektoratsminister,bzw. die Protektoratszen

tralbehörden können ihre Befugnis zum Abschlu:s von Miet--

und Pachtverträgen - die oben erwähnte voranschlagsmässi-

ge Deckung vorausgesetzt - an die unmittelbar nachgeord-

neten Behörden /:Behörde II.Stufe:/ übertragen

1/ im Falle des zweiten Absatzes ohne Beschränkung,

2/ im Falle des dritten Absatzes nur dann, wenn der jähr-

liche Zins im einzelnen Falle nicht mehr als 50.OCo K

beträgt und der Vertrag nicht auf länger als 6 Jahre

geschlosseni. wird.

Diesbezügliche Verlagerungsmassnahmen sind dem Fi-

nanzminister nachrichtlich zur Kenntnis zu geben.

B.

Die Protektoratsverwaltung kann eigene Liegenschaf-

ten /:Grundstücke, Gebäude, usw.:/ nur dann vermieten,

bzw. verpachten, wenn sie diese für eigene Zwecke selbst
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nicht bedarf. Um dies festzustellen, ist die Absicht

einer Vermietung, bzw. Verpachtung anderen in Betracht

kommenden Verwaltungszweigen vorher nitzuteilen.

Der Miet- bzw. Pachtzins muss den Ortsverhält-

nissen angemessen sein.

Die Dauer des Miet- bzw. Pachtverhältnisses ist

im Rahmen der Wirtschaftlichkeit möglichst zu beschrän

ken, damit im Bedarfsfalle auf den Besitz zurückgegriffen

werden kann.

Zum Abschluss der Miet- bzw. Pachtverträge sind

jene Verwaltungszweige berechtigt, denen die Bewirtschef--

tung der Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Lie-

genschaft zusteht.

C.

Für die Feststellung der Höhe des Zinses ist

nicht nur der in barem zu zahlende Zins, sondern auch

die im Vertrage übernommenen Nebenleistungen /:z.B. In-

vestitionen, Aufbesserungen, Adaptationen, Readaptatio--

nen, Abgaben usw.:/ zu berücksichtigen.

Die den Miet- bzw. Pachtvertrag abschliessendo

Behörde ist verpflichtet, vor Abschluss des Vertrages

das Gutachten der zuständigen technischen Fachorgane

und Preiskontrollorgane, nanentlich in Bezug auf die An.

gemessenheit des Zinses, einzuholen.

Die mit der Miete,bzw. mit der Pacht verbundenen

Ausgaben sind zu Lasten des Kredits des Ressorts zu ver--
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rechnen, für dessen Bedarf die Liegenschaften gemietet,

bzw. gepachtet sind. Werden Liegenschaften für den Be-

darf einiger Zweige der Protektoratsverwaltung gemietet,

bzw. gepachtet, sind die Ausgaben von jedem dieser Zwei.

ge verhältnismässig zu tragen.

Die Miet- bzw. Pachtzinse der vermieteten,bzw.

verpachteten Protektoratsliegenschaften oder einzelner

vermieteten Teile derselben bilden die Einnahme des Vep-

S

waltungszweiges,den die Bewirtschaftung der Haushalts--

mittel für die Unterhaltung der Liegenschaft zustelt.

Für die Benützung von Protektoratsliegenschafton

leisten sich einzelne Zweige der eigentlichen Protekto-

ratsverwaltung gegenseitig kein Entgelt. Nebenauslagen

/:Beheizung, Beleuchtung, Reinigung usw.:/ sind jedoch

zu bezahlen.

Für die vorübergehende Ueberlassung der Liegen-

schaften zwischen den Protektoratsunternehmungen und

den einzelnen Zweigen der eigentlichen Pcotektoratsver-

waltung ist das Entgelt zu zahlen.

Verlängerungen oder Abänderungen bereits abge-

schlossener Verträge sind als neue Verträge im Sinne

dieses Erlasses anzusehen.

Miet- bzw. Fachtverträge /:Abs.l  4 :/ sowie

Vereinbarungen /:Abs. 5 - 6 :/ sind schriftlich abzu-

schliessen.
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II.

Ankauf von Liegenschaften.

Die Protektokatsverwaltung darf eine Liegenschae't

durch Kauf nur dann erwerben, wenn die voranschlagsmössi--

ge Deckung für das einzelne Kaufobjekt sichergestellt

ist.

In den Protektoratsvoranschlag weräen nur dieje--

riigen Kaufvorhaben aufgenommen, mit deren Verwirklichung;

gerechnet werden kann, und die nach Anhörung der zustin--

digen technischen Fachorgane und Preiskontrollorgane mit

dem Finanzminister beraten worden sind.

Im Falle der Einstellung des Kaufpreises für das

einzelne Kàufobjekt in den Voranschlag, sind die Protek-

toratsminister, bzw. Protektoratszentralbehörden befugt,

den Kaufvertrag selbstständig abzuschliessen; von den

Kaufabschluss ist der Finanzminister zu verständigen.

Falls bei der Aufstellung des Voranschlags das

einzelne Kaufobjekt noch nicht feststeht, ist die Geneh--

migung des Finanzministers auch zum Kaufabschluss not-

wendig.

III.

Veräusserung von Liegenschaften.

Protektoratsliegenschaften dürfen nur gegen einen

dem vollen Werte entsprechenden Preis und nur dann. ver-

äussert werden, wenn sie für die Protektoratsverwaltung



82

-

9

-

nicht benötigt werden. Vor dem beabsichtigten Verkauf

ist daher festzustellen, ob andere in Eetracht komnende

Zweige der Protektoratsverwaltung die Liegenschaft für

ihren Bedarf nicht beanspruchen.

Zur Veräusserung einer Protektoratsliegenschaft

ist die Zustimmung des Finanzministers erforderlich.

Bevor der Antrag auf Veräusserung einer Liegen-

schaft vorgelegt wird, ist stets das Gutachten der zu-

ständigen technischen Fachorgane und Preiskontrollorgane,

namentlich in Bezug auf Angemessenheit des Preises, ein-

zuholen.

Die Erlöse für veräusserte Liegenschaften sowohl

der eigentlichen Protektoratsverwaltung als auch der Pro-

tektoratsunternehmungen bilden grundsätzlich die Einnah-

me der allgemeinen Kassenverwaltung. Dem Finanzministor

ist jedoch.das Recht vorbehalten, die Erlöse für ver-

äusserte Liegenschaften,der Protektoratsunternehmungen

in einzelnen Fällen diesen Unternehmungen zu den mit

ihnen vereinbarten Zwecken zu belassen.

IV.

Tausch von Liegenschaften.

Ein Tausch von Protektoratsliegenschaften gegen

andere Iiegenschaften ist nur dann zulässig, wenn er

aus wirtschaftlichen Rücksichten geboten ist. Sonst fin-

den die für den Verkauf geltenden Bedingungen auch beim ·

Tausch Anwendung.
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V.

'Abgabe von Liegenschaften.

Die Abgabe von Liegenschaften von einem Verwal-

tungszweig an ein n anderen geschieht ohne Entgelt. Bei

der Abgabe von Liegenschaften von einem Zweige dor eigent-

lichen Protektoratsverwaltung an eine Protektoratsunter-

nehmung oder ungekehrt, oder zwischen zwei Protektorts-

unternehmungen, ist die dem vollen Werte entsprechendo

Vergütung zu zahlen. Falls der Wert der Liegenschaft in

einzelnen Falle l,000.000 K übersteigt, ist die Zustim-

mung des Finanzministers erforderlich.

VI.

Protektoratsbauten.

Im Bereiche der Protektoratsverwaltung dürfen nur

die Bauten durchgerührt werden, für die die notwendigen

Mittel im Protektoratsvoranschlag sichergestellt sind.

Die nötigen Mittel dürfen nur für Bauobjekte, :nit

deren Errichtung gerechnet werden kann und erst dann in

den Voranschlag, eingestellt werden, wenn Pläne, Koston-

berechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen dic

Art der Ausführung, die Kosten der baulichen Massnahmen,

etwaige Beiträge Dritter und die etwa vorgesehenen Gebüh

ren und Abgaben ersichtlich sind, und wenn die Bausumne

in Einvernehmen mit den Finanzminister beraten worden

ist.

Ausnahmen sind nur bei baulichen Unternehmungen,
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deren Kosten nach vorläufigen Ueberschlägen den Betrag

von 1 Mio K voraussichtlich nicht übersteigen werden,und

nur dann statthaft, wenn es nicht möglich ist, die Pläne

und Kostenberechnungen rechtzeitig herzustellen und wenn

der Protektoratsverwaltung aus der Hinausschiebung der

Ausgabebewilligung ein Schaden erwachsen würde. Die Not-

wendigkeit einer Ausnahme ist im Voranschlag zu begründei.,

Die Pläne,Kostenberechnungen und Erläuterungen sind in

diesem Falle sobald als nöglich nachzureichen.

Sind die im Abs.l und 2 angeführten Bedingungen

erfüllt, werden die Bauten von den zuständigen Protekto-

ratsministern,bzw. Protektoratszentralbehörden ohne wei-

tere Verhandlungen mit dem Finanzminister durchgeführt.

Jede im Laufe des Baues sich ergebende Erhöhung

des Bauaufwandes ist mit dem Finanzminister zu verhandeln.

Diese Bestimmungen beziehen sich auf alle Arten von

Bauten, also auf Neubauten, Umbauten, Ergänzungsbauten

usw.

--00000--
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Abschrift.

Finanzministerium

G.Z. 15.717/43-I/1.

Prag, den 10.März 1943.

-

1/ An die Kanzlei des Staatspräsidenten

2/ An das Sekretariat des Vorsitzenden der Regierung

3/ An alle

Ministerien

4/ An den kommissarischen Leiter der Sektion VI

des Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft

5/ An das Bodenamt für Böhmen und Mähren

6/ An die Oberste Rechnungskontrollbehörde

7/ An die Oberste Preisbehörde

8/ An das Generalinspektorat der Regierungstruppe

9/ An das Statistische Zentralamt

10/ An das Kuratorium für Jugenderziehung

in Böhmen und Mähren

P r ag

Betrifft: Ergänzung des Erlasses des Finanzministers G.Z.

85.000/42-I/1 betreffend das Verfahren bei Miet-

und Kaufverträgen und bei Protektoratsbauten.

Der Erlass des Finanzministers vom 16.November 1942,

G.Z. 85.00o/4z-I/l, betreffend das Verfahren bei Miet- und

n einen

Kaufverträgen und bei Protektoratsbauten wird durch

neuen_Abschnitt _VII "Allgemeine Bestimmungen" folgenden Wort-

lautes ergänzt:

" VII. Allgemeine Bestimmungen.

Durch die Bestimmungen dieses Erlasses werden in kei-

nem Falle die über Miet-, Pachtzins, Liegenschaftpreise und

damit zusammenhängende Entgelte geltenden Vorschriften be-

rührt; besonders dürfen die diese Preise und Entgelte betref-

fenden Erhöhungsverbote nicht verletzt werden."

Der Finanzminister:

Dr., Kalfus.

y
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Finanzministerium

G.Z. 92.647/42-I/1.

Prag, den 23.November 194?.

1/ An die Kanzlei des Staatspräsidenten,

2/ An das Sekretariat des Vorsitzenden der Regierung,

3/ An a lle.

Minis ter ie n ,

4/ An den Herrn kommissarischen Leiter der Sektion VI.

des Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft,

5/ An das Bodenamt für Böhmen und Mähren,

6/ An die Oberste Rechnungskontrollbehörde,

7/ An die Oberste Preisbehörde,

8/ An das Oberste Verwaltungsgericht,

9/ An das Generalinspektorat der Regierungstruppe,

10/ An das Statistische Zentralamt,

1l/ An das Kuratorium für Jugenderziehung in Böhmen

und Mähren.

Subventionen; Vereinfachung des Verfahrens.

Referent: M.R. Dr.Rudolf, Fernruf 408-51.

In Nachhang zu seinem Erlass vom 17.September 1942,G.Z.

71.529/42-I/2d, Abs.I c, zweiter Satz,teilt das Finanzministe-

rium mit, dass es bereit ist, zwecks Vereinfachung und Beschleu-

nigung des Verfahrens bei Bewilligung von Subventionen, welche

zwar für bestimmte Subjekte namentlich nicht einzeln veran-

schlagt wurden, jedoch aber eine und dieselbe Gattung von Sub-

ventionen an mehrere Subjekte betreffen und im einzelnen Falle

für ein und dasselbe Subjekt insgesamt 50.O00 K nicht überstei-

gen, seine vorhergehende grundsätzliche Genehmigung zu erteilen.

In diesbezüglichen Anträgen sind die voraussichtliche Anzahl der

Fälle und die Höhe der Subventionen sowie das beabsichtigte Ver-

fahren bei der Bewilligung derselben ausführlich anzuführen.

Der Finanzminister:

Dr. Kalfus.

Für die Richtigkeit der Ausfertigung

der Vorstand der Abfertigungsstelle:

hopg

I.V.



halage 3

43

3u V1 b-30001

Finanzministerium.

G.Z.97.200/42-I/1.

Prag,den 24,November 194?,

Schnellbrief.

1/ An die Kanzlet des Staatspräsidenten

Abschrift.

2/ An das Sekretariat des Vorsitzenden der

Regierung

3/ An a l l' e Ministerien

4/ An den Herrn kommissarischen Leiter,der Sektion

VI.des Ministeriums für Land-und Forst-

wirtschaft

5/ An das Bodenamt für Böhmen und Mähren

6/ An die Oberste Rechnungskontrollbehörde

7/ An die Oberste Preisbehörde

8/ An das Oberste Verwaltungsgericht

9/ An das Generalinspektorat der Rogierungstruppe

10/ An das Statistische Zentralamt

11/ An das Kuratorium für Jugenderziehung in Böhmen

und Mähren

PRAG.

 In w   l

Uebertragüng von Haushaltsmitteln an die den Zentralbehörden

nachgeordneten Behörden.

Sachbearbeiter: M.R,Dr.Rudolf, Fernruf 408-51,

Das Finanzministeriun übersendet in der Anlage in Zvci

Ausfertigungen den Erlass betreffend die Uebertregung von Haus--

haltsmitteln an die den Zentralbehörden nachgeordneten Behördon

mit der Bitte in Eínvernehmen mit dem Finanzministerium und. dor

OberstanRechnungskontrollbehörde im dortigen Geschäftsbereich dos

Erforderliche zu veranlassen,

Weitere Abdrucke dieses Erlasses können bei dem Wirt-

schaftsamt der Finanzlandesdirektion in Prag II.,Hibernerplatz

3 /: Fernruf 256-4l:/ bezogen werden,

Der Ausführungserlass des Finanzministeriums für scine

nachgcordneten Behörden wird nachträglich zur Kenntnisnahme über--

sandt werden.

Der Finanzminister :

Für die Richtigkeit der Ausfertigung

Dr. Kalfus.

der Vorstand der Abfertigungsstelle:

IV.
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Finänzministerium.

G.Z.97.200/42-I/1.

Prag,den 24,November 1942,

An a l l e

Sektionen und Sachgebiete des Finanzministeriums

Uebertragung von Haushaltsmitteln an die den Zentralbehörden

nachgeordneten Behörden.

zur Kenntnisnahme, bzw. zur weiteren Veranlassung.

Der Finanzminister :

Dr.Kalfus.

Für die Richtigkeit der Ausfertigung

der Vorstand der Abfertigungsstelle:

i.V.

ToBrt
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Finanzministerium.

G. Z. 97.200/42-I/1.

Erlaß

des Finanzministers betreffend die Übertragung von Haushaltsmitteln an die den

Zentralbehörden nachgeordneten Behörden.

Um den nachgeordneten Behörden in Zukunft die Verwaltungstätigkeit auch betreffend

die Haushaltsmittelgebarung in eigener Verantwortlichkeit zu ermöglichen, werden folgende

Weisungen erlassen:

I. Verteilung der haushaltsmäßig bewilligten Beträge.

(') Die Protektoratsminister bzw. die Protektoratszentralbehörden verteilen die Haus-

haltsmittel, soweit sie sie selbst nicht in Anspruch nehmen, rechtzeitig und, soweit erforder-

lich, auf vorherige Bedarfsanmeldung jeweils für ein Rechnungsjahr auf die nachgeordneten

Behörden (Behörden der II. Stufe) entweder in der Form des maßgebenden Teiles des Haus-

haltskapitels oder als Zusammenstellung der von ihnen zu bewirtschaftenden Haushaltsmittel,

getrennt nach den einzelnen Posten des Haushaltsplans. Im letzteren Fall sind die zu verteilen-

den Ausgabemittel nicht sogleich in voller Höhe auf die nachgeordneten Behörden zu verteilen,

sondern ein Teil von etwa 20 v. H. ist für etwaige Nachforderungen zurückzubehalten, wenn

dies der Natur der Ausgabemittel entspricht. Von der Zuweisung der Haushaltsmittel ist die

neue Anweisungsbehörde bzw. die zahlende Behörde (Kassa) schriftlich in Kenntnis zu setzen.

Soweit die zurückbehaltenen Beträge nicht erspart werden können, werden sie im Laufe des

Voranschlagsjahres den nachgeordneten Behörden im Bedarfsfalle zur Verfügung gestellt. Er-

folgt die Haushaltsmittelzuweisung nicht rechtzeitig, so dürfen die neuen Anweisungsbehörden

nur unabweisbar notwendig werdende Ausgaben leisten. Der Vorsteher der neuen Anweisungs-

behörde ist für die Zahlungsleistungen im Rahmen der zugewiesenen Haushaltsmittel verant-

wortlich.

(²) Die Protektoratsminister bzw. Protektoratszentralbehörden bestimmen dabei im Ein-

vernehmen mit dem Finanzminister, auf welche Behörden der I. Stufe die Behörden der II. Stufe

die ihnen zugewiesenen Haushaltsmittel, soweit sie sie selbst nicht in Anspruch nehmen, über-

tragen sollen. Die Übertragungen sollen möglichst weitgehend stattfinden. Die Bestimmungen

des ersten Absatzes gelten sinngemäß.

() Die Bezüge der ständigen und der zugeteilten Bediensteten und die Mieten werden

weiterhin von den. bisherigen Anweisungsbehörden angewiesen.

() Über die an die Behörden I. Stufe verteilten Haushaltsmittel sind bei den verteilen-

den Behörden Nachweisungen zu führen, in welchen die für jede nachgeordnete Behörde zu-

gewiesenen Haushaltsmittel, getrennt nach den einzelnen Posten (Rubriken) der in Betracht

kommenden Verrechnungszweige des Haushaltsplans aufzunehmen sind (Anlage 1).

II. Bewirtschaftung der verteilten Haushaltsmittel.

(') Die Voranschlagskredite bedeuten die Höchstgrenze, bis zu welcher Ausgaben gelei-

stet werden können; es ist dafür Sorge zu tragen, daß diese Kredite, falls es nicht unbedingt

notwendig ist, nicht erschöpft werden.
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(²) Die nachgeordneten Behörden I. Stufe haben die an Ausgabemitteln zur Verfügung

gestellten Beträge nach einzelnen Posten in die nach den einzelnen Verrechnungszweigen an-

zulegenden Haushaltsüberwachungslisten (Anlage 2) einzutragen (IV-7). Daselbst werden auch

jene Beträge vermerkt, über die bereits verfügt worden ist, die jedoch später zur Auszahlung

gelangen (Lieferungen und Arbeiten zahlbar nach Feststellung der Rechnung).

(*) Die zugewiesenen Mittel sind wirtschaftlich und sparsam zu verwenden und zwar

so, daß sie ausreichen und Nachforderungen möglichst vermieden werden.

(‘) Die zugewiesenen Beträge dürfen nur zu dem in den einzelnen Posten bezeichneten

Zwecke, soweit und solange dieser fortdauert, verwendet werden und zwar grundsätzlich in je-

dem Monat innerhalb der Zwölftel des zugewiesenen ganzjährigen Betrages. Allfällige unver-

meidliche Überschreitungen der Zwölftel in einem Monate sind nur ausnahmsweise zulässig

und sollen in den nächsten Monaten durch Ersparnis ausgeglichen werden.

(*) Die Ausgaben sind zu Lasten des betreffenden Zweckpostens zu verrechnen.

() Die Behörden I. Stufe, denen ein Anteil an den Haushaltsmitteln zugewiesen wurde,

haben längstens bis 1. November des laufenden Jahres den voraussichtlichen Bedarf bis Ende

des Jahres und die daraus voraussichtlich zu erwartende Ersparung oder Überschreitung des

zugewiesenen Anteils nach beiliegendem Muster zu melden (Anlage 3).

(') Die zugewiesenen Voranschlagsmittel bewirtschaftet grundsätzlich der Behördenvor-

steher. Bei größeren Behörden I. Stufe können auch andere Beamte (Sachbearbeiter) mit der

Bewirtschaftung betraut werden.

() Der Behördenvorsteher bzw. die Sachbearbeiter haben darüber zu wachen, daß die

Haushaltsmittel im gesamten Geschäftsbereiche der Behörde nach den ergangenen Vorschrif-

ten und Bestimmungen bewirtschaftet werden; sie haben insbesondere dahin zu wirken, daß

die zugewiesenen Ausgabemittel nicht überschritten werden, daß bei jeder Maßnahme spar-

sam und wirtschaftlich vorgegangen wird, und daß bei bevorstehenden Uberschreitungen

rechtzeitig weitere Haushaltsmittel angefordert werden.

III. Anmeldung des Geldbedarfs.

(1) Die Anmeldung des Geldbedarfs geschieht nach den Bestimmungen des Erlasses

des Finanzministers vom 17. September 1942, G. Z. 71.529/42-I/2d. Die Behörden der I. Stufe

brauchen den Geldbedarf nicht anzufordern.

(²) Die Behörden II. Stufe berücksichtigen durch Schätzung in ihren Anmeldungen den

Geldbedarf der Behörden I. Stufe.

() Die bisherigen Bestimmungen über das sog. „Respiro“, d. h. über die Zulässigkeit der

Inanspruchnahme von monatlichen Betriebsmitteln auf dem Subkonto (einschließlich Subunter-

konto) noch bis zum 10vdes nachfolgenden Monats für Erfolglassungen aus dem Vormonate

gelten weiter.

06560

iv. Kassen- und Rechnungsbestimmungen.

() Der anweisenden Behörde I. Stufe (bzw. ihrer Kasse) wird ein Subunterkonto zum

Scheckkonto der übergeordneten Behörde (II. ev. III. Stufe) eröffnet, d. h.: das bisherige

selbständige Scheckkonto wird in ein Unterkonto des Subkontos der Landesbehörde bzw. des

Ministeriums oder der Zentralbehörde umgewandelt. Demnach gehen die Einnahmen des neuen

Scheckunterkontos täglich auf das Subkonto der übergeordneten Behörde über, daneben werden

aber auch die im Postscheckwege getätigten Auszahlungen täglich auf das gleiche Subkonto
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Anlage 1.

Kap....

...PPost..

Bezeichnung der verteilenden Behörde.

NACHWEISUNG

über die verteilten Ausgabemittel.

Voranschlagsjahr 194....

Es sind verteilt

Lfde

an die

durch Verfügung

Betrag

Nr.

Stand

Vermerke

nachgeordneten

Behörden

vom

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

I

Zum Erlaß des Finanzministers G. Z. 97.200/42-I/1.



Anlage 2.

Anweisende Behörde:

Sh

Verrec.nungszwe:.ap...Titel.

HAUSHALTSÜBERWACHUNGSLISTE

für das Rechnungsjahr 194



Datum und Zahl der An-
Haus-
Ange-
Haus-
Ange-
Haus-
Ange-
halts-
ordnete
halts-
ordnete
halts-
ordnete
Tag der Eintragung
weisungsanordnung
mittel
Ausgabe
mittel
Ausgabe
mittel
Ausgabe
Laufende Nummer
Gegenstand
Kap.:.Tit.:.:.P:
Kap:.Ti..§P:...
Kap:.Tt:.§:.
Vermerke
der Ausgabe
K
H
K
H
K
H
K
H
K
H
K
H
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
06:38



Anlage 2.

Anweisende Behörde:

X

Verrechnungszweig: ap.., Titel.

HAUSHALTSÜBERWACHUNGSLISTE

für das Rechnungsjahr 194



Datum und Zahl der An-

Haushalts-

Angeordnete

mittel

Ausgabe

Tag der Eintragung

weisungsanordnung

Laufende Nummer

Kap:.

Tit:

.., §..

Gegenstand

der Ausgabe

K

H

K

H

2

3

V

5

6
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Haushalts-

Angeordnete

Haushalts-

Angeordnete

mittel

Ausgabe

mittel

Ausgabe

Kap:

Tit:

§

,P:.

Kap:

,Tit:

Vermerke

K

H

K

H

K

H

K

H

8

6

10

11

7

V



Geführt von:

06556

Zum Erlaß des Finanzministers G. Z. 97.200/42-I/1
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AN



Geführt von:

06

Zum Erlaß des Finanzministers G. Z. 97.200/42-I/1.



Anweisende Behörde
Anlage 3.
Verrechnungszweig Kap.
.Tit....
ANMELDUNG
0
des Bedarfes bis Ende des Jahres nach dem Stande zum 1. November 194..
1
2
3
4
CT
6
-
8
Stand der Belastun-
Verrechnungspost
gen laut Haushalts-
Bedarf bis Ende
Zugewiesene
Daher Ersparung
Summe
Erläuterung
Lauf.
(Rubrik)
des Jahres 194....
der Spalten 3 u. 4
Haushalts-
überwachungsliste
mittel
Mehrbedarf
der Spalte 4
Post
zum 1./11. 194
i n
Kronen
Zum Erlaß des Finanzministers G. Z. 97.200 42-I/1.
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Anlage 4.

Zahlende Behörde:

AUSGABEBUCH

für den Monat.

..194.....

Kap...

., Tit.

, . Post.

Kap...

, Tit..

.. Post

Kap....

. TTit...

..Post.

Kap...

Tit,Post.

Kap...

, Tit.,, Post

Kap......Pos.

Kap Tit Post.

Kap....Pos.

Kap.....Pos.

Kap.......Post.

Kontokorrente

Das Buch enthält

Geführt von:

Blätter.

Zum Erlaß des Finanzministers G. Z. 97.200/42-I/1.



Nummer der Haushalts-

Gesamtsumme

Tagessumme

Kap.

Laufende Nummer

überwachungsliste

Tit.

Tag der Zahlung

Gegenstand

Zahlungs-

S

der

Nr. der Belege

Post-

Post-

empfänger

Post:

Ausgabe

spar-

bar

spar-

bar

kasse

kasse

K

H

K

H

K

H

K

H

K

H

3

5

6

7

8

9

10

11

1

2

4

ME
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Von der Gesamtsumme in Spalte 7 und 8 entfallen auf
Kontokorrente
Kap.
Kap.
Kap.
Kap.
Kap.
Kap.
Kap.
Kap.
Kap.
Tit.
Tit.
Tit.
Tit.
Tit.
Tit.
Tit.
Tit.
Tit.
Ver-
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Vor-
wahrun-
Vermerke
Post:
Post:
Post:
Post:
Post:
Post:
Post:
Post:
Post:
schüsse
gen
H
K
H
K
H
K
H
K
H
K
H
K
H
K
H
K
K
H
K
H
K
H
H
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
12
MIN
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übernommen. Bei der Finanzverwaltung sind bereits Scheckkonten, die als Subunterkonten ab-

geschlossen werden, eingeführt (Steuerämter). Die neuen Anweisungsbehörden und die zu-

ständigen zahlenden Behörden (Kassen) haben demnach besondere ständige Barmittel, z.B. für

Kanzleibedarf und Reisekosten, nicht nötig. Die für letztgenannte Zwecke bereits erfolgten

Geldzuweisungen sind daher an die gegebene Stelle zurückzuleiten.

(²) Das Kanzleipauschale entfällt bei jenen Behörden der I. Stufe, die mit der Anwei-

sung oder Auszahlung der Haushaltsmittel betraut werden. Auch die Erfolgung von Vorschüs-

sen gegen Verrechnung an diese Behörden I. Stufe wird hiedurch hinfällig.

(*) Die Auszahlungen bei Behörden I. Stufe werden durch förmliche Auszahlungsanord-

nungen (Zahlungsaufträge) angewiesen, die als Belege beim Ausgabebuch verbleiben.

() Die Àuszahlungsanordnungen (Zahlungsaufträge) müssen enthalten:

Die Bezeichnung der angewiesenen Kasse,

die Anordnung zur Ausgabeleistung,

den Betrag (in Zahlen und Buchstaben),

den Empfänger,

nötigenfalls den Fälligkeitstag,

die Verbuchungsdaten, das Rechnungsjahr

und die Begründung der Auszahlung, soweit sie sich nicht aus den der Zahlungsanordnung bei-

gefügten Unterlagen ergibt, weiters die Angabe des Tages und des Ortes der Anordnung und

die anweisende Behörde.

(°) Die förmliche Zahlungsanordnung ist von dem anweisungsberechtigten Beamten voll

mit Tinte oder Tintenstift zu unterzeichnen.

(") Ergeben sich im Einzelfall die vorstehenden Erfordernisse aus den Dokumenten, so

kann eine abgekürzte Auszahlungsanordnung, die nur noch die fehlenden Punkte zu enthalten

braucht, erteilt werden.

(') Die Auszahlungsanordnungen werden von einem vom Vorsteher der Anweisungsbe-

hörde hierzu ernannten geeigneten Beamten auf ihre sachliche und rechnerische Richtigkeit hin,

unter entsprechender Übernahme der Verantwortung bescheinigt, vor Abgang an die zahlende

Behörde I. Stufe (Kasse) in eine bei der neuen Anweisungsbehörde für je ein Rechnungsjahr

zu führende Haushaltsüberwachungsliste eingetragen und mit der Nummer der Eintragung in

diese Liste versehen. Die Bescheinigung auf den Belegen erfolgt in der bisher üblichen Weise

(sachliche Richtigkeitsbestätigung, Adjustierung).

(*) Die Auszahlungsanordnungen (Zahlungsaufträge) im Betrage über 5.000 K sind vor

dem Zahlungsvollzuge vom Kassenaufsichtsbeamten zu zeichnen.

(*) In der zahlenden Behörde (Kasse) werden die Auszahlungsanordnungen nach gehö-

riger Prüfung mit laufender Nummer versehen und in ein Ausgabebuch (nach anliegendem

Muster 4) eingetragen. Das Ausgabebuch ist seinem Wesen nach ein Finanzetatsubjournal, das

zwar den Kassenbestand in barem aufzeigt, der jedoch im Gesamtkassenbestand des Kontokor-

rentjournals der Kasse vereinigt ist. Die Eintragungen im Ausgabebuche erfolgen in Brutto-

beträgen und zwar nach Einlangen der Kontoauszüge von der Postsparkasse. Allfällige Ab-

züge bei den Auszahlungen (Ersätze, Verbote, Kautionen, Besoldungsabzüge u. dgl.) und et-

waige sonstige Einnahmen sind in den entsprechenden Spalten des Einnahmebuches (Punkt

11) nachzuweisen.

(*º) Die Auszahlung wird grundsätzlich im Postscheckwege durchgeführt. Eine Baraus-

zahlung durch Hingabe von Geldzeichen im Kassenraum ist in geeigneten Fällen zulässig. Die

Barauszahlung erfolgt gegen Quittung. Die erforderlichen Geldmitel werden auf Anfordern
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der zahlenden Behörde I. Stufe (Kasse) aus deren Subunterkonto durch die neue Anweisungs-

behörde zugewiesen.

(") Rückeinnahmen auf geleistete Zahlungen und die bei der Auszahlung etwa einbe-

haltenen Beträge (Steuern, Dienstnehmerbeiträge zu den einzelnen Sozialversicherungen, Er-

sätze) sowie allfällige eigene Einnahmen werden durch Verbuchung in einem besonderen Ein-

nahmebuch vereinnahmt. Zu diesem Einnahmebuch ist das gleiche Muster wie zum Ausgabe-

buch mit entsprechender Änderung des Vordruckes zu verwenden.

(ª) Die Gegenverrechnung der im Wege der Postsparkasse vollzogenen Zahlungen er-

folgt nach den bisherigen Bestimmungen für Steuerämter. Dabei ist darauf zu achten, daß

die Nachweisung der im Zuge der Aufgabenverlagerung an die Behörden I. Stufe vollzogenen

Ausgaben und Einnahmen in den Ausgabe- bzw. Einnahmebüchern übereinstimmend mit den

Buchauszügen der Postsparkasse erfolgt, daß demnach in den Monatsabschluß und den Jah-

resabschluß nur jene Postsparkassegebarungen einbezogen werden dürfen, die in dem betref-

fenden Buchauszug der Postsparkasse enthalten sind.

Der (Kassen)Aufsichtsbeamte vergleicht jede einzelne Angabe des Ausgabe- bzw. Ein-

nahmebuches mit den von der Postsparkasse eingelangten Belegen und den bei der Kasse er-

liegenden Rechnungsbelegen.

() Die Ausgabe- bzw. Einnahmebücher verbleiben samt Belegen bei der vollziehenden

Kasse. Ihre Monatsergebnisse werden nach Verrechnungszweigen und Posten getrennt, in ein

Etatsubjournal zum Finanzetatjournal übertragen und gelangen mit der Vorlage des Konto-

korrentjournals und den Etat- bzw. Subjournalen zur Kenntnis den Rechnungsstellen der über-

geordneten anweisenden Behörde.

() Die systematische Buchung der in den Ausgabe- bzw. Einnahmebüchern verzeichne-

ten Zahlungen erfolgt wie bisher aus den bezüglichen Finanzetatsubjournalen in die Hauptbü-

cher der Rechnungsstelle der übergeordneten Landesbehörde. Dabei sind die Rückeinnahmen,

soweit sie von Ausgaben desselben Jahres herrühren, als absetzbare Ausgabeersätze zu be-

handeln. Die sonstigen Abzüge und Haushaltseinnahmen sind nach den hiefür geltenden Be-

stimmungen zu verrechnen.

(°) Die Ministerien und Zentralstellen treffen im einzelnen die Anordnungen, die sich

aus der Neuordnung ergeben, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und der Obersten

Rechnungskontrollbehörde.

Dabei wird bemerkt, daß die systematische Verrechnung der Zahlungen auf den Sub-

unterkonten der Behörden I. Stufe durch die Rechnungsstellen der übergeordneten Behörden

II. Stufe erfolgen wird, wobei zu unterscheiden sein wird, ob solche Rechnungsstellen ein eige-
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nes Kontokorrente führen oder nicht.

V. Wirkungskreis.

Diese neue Regelung gilt nur für die Behörden der eigentlichen Protektoratsverwaltung.

Auf die Protektoratsunternehmungen finden diese Richtlinien vorläufig keine Anwendung, doch

ist die Wirtschaft der Selbstverwaltung der Länder diesen Grundsätzen anzugleichen.

VI. Schlußbestimmung.

Dieser Erlaß tritt am 1. Januar 1943 in Wirksamkeit.
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V1b-300011
Finanzministerium.
Zu
G. Z. 97.286/42-P/1.
Prag, den 30. Dezember 1942.
An die
Finanzlandesdirektionen
Prag und Brünn.
Übertragung von Haushaltsmitteln an die den
Finanzlandesdirektionen nachgeordneten Be-
hörden.
Anlagen: 4.
Auf Grund des allgemeinen, an alle Ministerien und sonstige Zentralbehörden unter
G. Z. 97.200 42-I/1 herausgegebenen Erlasses des Finanzministers, betreffend die Ubertra-
gung von Haushaltsmitteln an die den Zentralbehörden nechgeordneten Behörden, wird für
die dem Finanzministerium nachgeordneten Behörden folgende Anordnung getroffen:
Art. I.
Verteilung der haushaltsmäßig bewilligten Beträge.
(*) Mit Wirkung vom 1. Januar 1943 werden die den Finanzlandesdirektionen zugewie-
senen Haushaltsmittel für die nachstehend genannten Ausgaben von den bisher zur Anwei-
sung berechtigten Finanzlandesdirektionen an die unten (Art. II.) angeführten nachgeordne-
ten Behörden (Anweisungsbehörden I. Stufe) verlagert, um diesen Behörden in Zukunft die
Verwaltungstätigkeit auch bezüglich der Haushaltsmittelgebarung in eigener Verantwortlich-
keit zu ermöglichen und Anhäufungen von Barmitteln bei den nachgeordneten Behörden so-
wie unbegründete Kürzungen des Gesamtguthabens der Zentralkasse bei der Postsparkasse
zu vermeiden.
(²) Es werden folgende Haushaltsmittel verlagert:
Kap. 15, Tit. 2, § 1, Post
3:
Kap. 15, Tit. 2, § 4, Post
„Taggelder und Löhne“ (der bei den nachgeordneten Be-
3:
hörden beschäftigten Arbeiter).
Kap. 15, Tit. 2, § 6, Post
3:
Kap. 15, Tit. 2, § 1, Post
6:
,,Sonstige Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung“
Kap. 15, Tit. 2, § 4, Post
5:
(für diese Personen).
Kap. 15, Tit. 2, § 6, Post 5:
Kap. 15, Tit. 2, § 1, Post 14:
Kap. 15, Tit. 2, § 4, Post 8:
„Ersatz der Dienstauslagen“.
Kap. 15, Tit. 2, § 6, Post 9:
Kap. 15, Tit. 2, § 1, Post 15:
Kap. 15, Tit. 2, § 4, Post 9:
,Amtskleidung“
Kap. 15, Tit. 2, § 6, Post 10:
Kap. 15, Tit. 2, § 1, Post 17:
Kap. 15, Tit. 2, § 4, Post 10:
„Amts- und Kanzleierfordernisse“.
Kap. 15, Tit. 2, § 6, Post 11:
Kap. 15, Tit. 2, § 1, Post 18:
Kap. 15, Tit. 2, § 4, Post 11:
„Post-, Fernsprech- und Telegraphengebühren“.
Kap. 15, Tit. 2, § 6, Post 12:
Kap. 15, Tit. 2, § 1, Post 19:
,Aufwand für Steuerkontrolle: a) Ersatz von Dienstausla-
gen der zugeteilten Bediensteten".
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Kap. 15,Tit. 2, § 6, Post 16:
„Reparaturen von Vermessungsapparaten, Instrumenten
und Geräten und Ankauf von Vermessungsbehelfen“.
Kap. 15, Tit. 2, § 6, Post 17:
„Ausgaben beim Katastralverfahren“ (Ersatz der Dienst-
auslagen, Arbeiter, Material, Fuhrwerke usw.).
Kap. 15, Tit. 2, § 1, Post 30:
Kap. 15, Tit. 2, § 4, Post 14:
„Aufwand für deutsche Sprachkurse“.
Kap. 15, Tit. 2, § 6, Post 18:
Kap. 15, Tit. 2, § 1, Post 26:
„Kosten des Strafverfahrens und Auslagen der Erhebungen
und Beweise im Bereiche der direkten Steuern und der
Umsatzsteuer im Strafverfahren“.
Kap. 15, Tit. 2, § 1, Post 32:
Kap. 15, Tit. 2, § 4, Post 16:
„Inneneinrichtung“
Kap. 15, Tit. 2, § 6, Post 21:
Kap. 13, Tit. 8, § 9,
„Gebäudeverwaltung“ (ohne Mieten). Hier sind den nachge-
ordneten Behörden die der dortigen Direktion vom Mini-
sterium für Verkehr und Technik für die ordentliche und
außerordentliche Gebäudeverwaltung ganzjährig zugewie-
senen Teilbeträge zu verteilen.
() Die sonstigen Ausgaben, wie z. B. Bezüge der ständigen und der zugeteilten Bedien-
steten, Mietzinse u. a. m., werden weiterhin von den Finanzlandesdirektionen angewiesen.
(“) Das Finanzministerium ermächtigt die dortige Direktion, die in diesem Erlaß ange-
führten Haushaltsmittel, soweit sie sie nicht selbst in Anspruch nimmt, rechtzeitig und auf
vorherige Bedarfsanmeldung, jeweils für ein Rechnungsjahr, auf die Anweisungsbehörden
I. Stufe und die ihnen nachgeordneten Steuerämter zu verteilen.
() Die Verteilung geschieht als Zusammenstellung der von der dortigen Direktion zu
bewirtschaftenden Haushaltsmittel, getrennt nach den Verrechnungszweigen und nach den ein-
zelnen Posten (Rubriken) des Haushaltsplans. Die zu verteilenden Ausgabemittel sind nicht so-
gleich in voller Höhe auf die nachgeordneten Behörden zu verteilen, sondern ein Teil von etwa
20 v. H. ist für etwaige Nachforderungen zurückzubehalten, wenn dies der Natur der Aus-
gabemittel entspricht.
() Von der Zuweisung der Haushaltsmittel sind die Anweisungsbehörden I. Stufe
schriftlich in Kenntnis zu setzen. Sie benachrichtigen die zahlenden Behörden (Kassen)
(Art. VI), die Steueradministrationen auch die übrigen nachgeordneten Steuerämter. Soweit
die zurückbehaltenen Beträge nicht erspart werden können, werden sie im Bedarfsfalle im
Laufe des Voranschlagsjahres den nachgeordneten Behörden zur Verfügung gestellt. Erfolgt
die Haushaltsmittelzuweisung nicht rechtzeitig, so dürfen die Anweisungsbehörden nur unab-
weisbar notwendig werdende Ausgaben leisten. Der Vorsteher der Anweisungsbehörde I. Stufe
ist für die Zahlungsleistungen im Rahmen der zugewiesenen Haushaltsmittel verantwortlich.
(') Über die an die Anweisungsbehörden I. Stufe verteilten Haushaltsmittel sind bei den
Finanzlandesdirektionen Nachweisungen (Anlage 1) zu führen, in die die für jede nachgeordnete
Anweisungsbehörde zugewiesenen Haushaltsmittel, getrennt nach den einzelnen Posten (Rub-
riken) der in Betracht kommenden Verrechnungszweige des Haushaltsplans, aufzunehmen
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sind.
Art. II.
Anweisungsbehörden I. Stufe.
Das Anweisungsrecht zu den angeführten verlagerten Ausgabemitteln steht zu:
1. den Steueradministrationen, auch rücksichtlich der Teilbeträge, die auf die ihnen nach-
geordneten Steuerämter entfallen,
2. den Katastralvermessungsämtern,
3. den Gebührenämtern.
Art. III.
Bewirtschaftung der verteilten Haushaltsmittel.
() Die Voranschlagskredite bzw. die verteilten Haushaltsmittel bedeuten die Höchst-
grenze, bis zu welcher Ausgaben geleistet werden können. Die Anweisungsbehörden I. Stufe
haben dafür Sorge zu tragen, daß die verteilten Haushaltsmittel, falls es nicht unbedingt not-
wendig ist, nicht erschöpft werden.
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(²) Die Anweisungsbehörden I. Stufe haben die an Ausgabemitteln zur Verfügung ge-
stellten Beträge nach den einzelnen Posten in die nach den einzelnen Verrechnungszweigen
anzulegenden Haushaltsüberwachungslisten (Anlage 2) einzutragen (Art. V, Abs. 4). Daselbst
werden auch jene Beträge vermerkt, über die bereits verfügt worden ist, die jedoch später
zur Auszahlung gelangen (Lieferungen und Arbeiten, zahlbar nach Feststellung der Rech-
nung).
(*) Die zugewiesenen Mittel sind wirtschaftlich und sparsam zu verwenden, u. zw. so,
daß sie ausreichen und Nachforderungen möglichts vermieden werden.
(') Die zugewiesenen Beträge dürfen nur zu dem in den einzelnen Posten bezeichneten
Zweck, soweit und solange dieser fortdauert, verwendet werden, u. zw. grundsätzlich in jedem
Monat innerhalb der Zwölftel des zugewiesenen ganzjährigen Betrages. Allfällige unvermeid-
liche Überschréitungen der Zwölftel in einem Monate sind nur ausnahmsweise zulässig und sol-
len in den nächsten Monaten durch Ersparnis ausgeglichen werden.
() Die Ausgaben sind zu Lasten des betreffenden Zweckpostens zu verrechnen.
(*) Die Anweisungsbehörden I. Stufe, denen ein Anteil an den Haushaltsmitteln zugewie-
sen wurde, haben längstens bis 1. November des jeweiligen Kalenderjahres den voraussichtli-
chen Bedarf bis Ende des Jahres und die daraus voraussichtlich zu erwartende Ersparung
oder Überschreitung des zugewiesenen Anteils nach beiliegendem Muster zu melden (Anlage 3).
(') Die zugewiesenen Voranschlagsmittel bewirschaftet grundsätzlich der Behördenvor-
steher. Bei größeren Anweisungsbehörden I. Stufe können auch andere Beamte (Sachbearbei-
ter) mit der Bewirtschaftung betraut werden.
() Die Behördenvorsteher bzw. die Sachbearbeiter haben darüber zu wachen, daß die
Haushaltsmittel im gesamten Geschäftsbereiche der Behörde nach den ergangenen Vorschrif-
ten und Bestimmungen bewirtschaftet werden; sie haben insbesondere dahin zu wirken, daß
die zugewiesenen Ausgabemittel nicht überschritten werden, daß bei jeder Maßnahme spar-
sam und wirtschaftlich vorgegangen wird und daß bei bevorstehenden Überschreitungen
rechtzeitig weitere Haushaltsmittel angefordert werden.
Art. IV.
Anmeldung des Geldbedarfs.
(') Die Finanzlandesdirektionen melden den Geldbedarf nach den Bestimmungen der Er-
lasse des Finanzministers vom 17. September 1942, G. Z. 71.529/42-I/2d, und vom 29. Oktober
1942, G. Z. 81.173/42-Präs./2, an. Die Anweisungsbehörden I. Stufe brauchen den Geldbedarf
nicht anzumelden.
(²) Die Finanzlandesdirektionen berücksichtigen in ihren Anmeldungen durch Schätzung
den Geldbedarf der Anweisungsbehörden I. Stufe.
() Die bisherigen Bestimmungen über das sog. „Respiro“, d. h. über die Zulässigkeit
der Inanspruchnahme von monatlichen Betriebsmitteln auf dem Subkonto (einschließlich Sub-
unterkonto) noch bis zum 10. des nachfolgen Monats für Erfolglassungen aus dem Vormo-
nate, gelten weiter.
Art. V.
Auszahlungsanordnungen der Anweisungsbehörden I. Stufe.
() Die Auszahlungen werden durch förmliche Auszahlungsanordnungen (Zahlungsauf-
träge) der Anweisungsbehörden I. Stufe angewiesen.
(²) Die Auszahlungsanordnungen (Zahlungsaufträge) müssen enthalten:
1. Die Bezeichnung der angewiesenen Kasse (der zahlenden Behörde),
2. die Anordnung zur Ausgabeleistung,
3. den Betrag (in Zahlen und Buchstaben),
4. den Empfänger,
5. nötigenfalls den Fälligkeitstag,
6. die Verbuchungsdaten (laut Voranschlag), das Rechnungsjahr,
7. die Begründung der Auszahlung, soweit sie sich nicht aus den der Zahlungsanordnung
beigefügten Unterlagen ergibt,
8. die Art, auf welche die Auszahlung zu erfolgen hat (durch Scheck, Überweisungsauf-
trag oder aus der Kassenbarschaft),
9. die Angabe des Tages und des Ortes der Anordnung,



10. die anweisende Behörde:
11. die förmliche Zahlungsanordnung ist von dem anweisungsberechtigten Beamten voll
mit Tinte (oder Tintenstift) zu unterzeichnen.
(*) Ergeben sich im Einzelfall die vorstehenden Erfordernisse aus den Dokumenten, so
kann eine abgekürzte Auszahlungsanordnung, die nur noch die fehlenden Punkte zu enthalten
braucht, erteilt werden. Die Verbuchungsdaten, je nach Bedarf auch die Art der Zahlung, wer-
den in diesem Fall in der Feststellungs- bzw. Richtigstellungsklausel der Rechnung oder des
ähnlichen Beleges angeführt. Darauf wird die Rechnung oder der ähnliche Beleg nur mit dem
Stempelabdruck versehen: „Wird zur Auszahlung angeordnet am
194. Unter-
schrift des Amtsvorstehers“.
(*) Die Auszahlungsanordnungen bzw. die Belege werden von einem vom Vorsteher der
Anweisungsbehörde I. Stufe hiezu ernannten geeigneten Beamten auf ihre sachliche und rech-
nerische Richtigkeit hin unter entsprechender Übernahme der Verantwortung überprüft und
durch seine Unterschrift bescheinigt. Die Bescheinigung auf den Belegen erfolgt in der bisher
üblichen Weise (sachliche Richtigkeitsbestätigung, Adjustierung). Die überprüften und be-
scheinigten Auszahlungsanordnungen bzw. Belege werden vom Vorsteher der Anweisungsbe-
hörde I. Stufe bzw. bei größeren Behörden von einem von ihm betrauten Beamten (Art. III,
Abs. 7) gefertigt. Vor Abgang an die zahlende Behörde I. Stufe (Kasse) wird die Auszahlungs-
anordnung in eine bei der Anweisungsbehörde I. Stufe für je ein Rechnungsjahr zu führende
Haushalts- Überwachungsliste eingetragen und mit der Nummer der Eintragung in diese Liste
versehen.
(*) Die Auszahlungsanordnungen (Zahlungsaufträge) im Betrage über 5.000 K sind vor
dem Zahlungsvollzuge vom Kassenaufsichtsbeamten (Art. VIII) zu zeichnen.
(°) Die Unterschriftsproben für die Auszahlungsanordnungen müssen bei den zahlenden
Behörden I. Stufe (Kassen) vorliegen.
Art. VI.
Zahlende Behörden I. Stufe (Kassen).
Als zahlende Behörde I. Stufe (Kasse) wird bestimmt:
1. das Steueramt am Sitz der Steueradministration zur Auszahlung aller Anweisungen
der Steueradministration und zur Auszahlung aller Anweisungen des Katastralvermessungs-
amtes, das seinen Sitz im Sprengel der Steueradministration hat,
2. das Gebührenamt zur Auszahlung der eigenen Anweisungen. Die Anweisung und ihre
Durchführung (Auszahlung und Verbuchung) darf nicht durch einen und denselben Beamten
erfolgen.
06549
Art. VII.
Kassen- und Rechnungsbestimmungen.
(*) Den zahlenden Behörden I. Stufe (den Steuerämtern an den Sitzen der Steuerad-
ministrationen und den Gebührenämtern) ist statt des bisherigen Scheckkontos (des Subkon-
tos zum Sammelkonto der Finanzlandesdirektion) ein Subunterkonto zum Subkonto der Fi-
nanzlandesdirektion zu eröffnen. Es gehen demnach die Einnahmen des neuen Scheckunterkon-
tos täglich auf das Subkonto der Finanzlandesdirektion über; daneben werden aber auch die
im Postscheckwege getätigten Auszahlungen täglich auf das gleiche Subkonto übernommen.
() Die Anweisungsbehörden I. Stufe und die zahlenden Behörden I. Stufe (Kassen) ha-
ben besondere ständige Barmittel, z. B. für Kanzleibedarf und Reisekosten nicht nötig. Die
für letztgenannte Zwecke bereits erfolgten Geldzuweisungen sind daher an die Finanzlandes-
direktion zurückzuleiten.
(³) Das Kanzleipauschale bei den Anweisungsbehörden I. Stufe und bei den zahlenden
Behörden I. Stufe entfällt. Auch die Erfolgung von Vorschüssen gegen Verrechnung an diese
Behörden (Anweisungs- und Kassenbehörden I. Stufe) wird hiedurch hinfällig.
(‘) In der zahlenden Behörde I. Stufe (Kasse) werden die Auszahlungsanordnungen,
nach gehöriger Prüfung auf ihre formale und rechnerische Richtigkeit hin, mit laufender
Nummer versehen und in ein Ausgabebuch (nach anliegendem Muster 4) eingetragen. Die Aus-
gabebücher bei den Steuerämtern werden gesondert für die Steueradministration, für die Steuer-
ämter und für das Katastralvermessungsamt geführt. Das Ausgabebuch ist seinem Wesen
nach ein Finanzetatsubjournal, das zwar den Kassenbestand in barem aufzeigt, der je-
doch im Gesamtkassenbestand des Kontokorrentsjournals der Kasse vereinigt ist. Die Eintra-
gungen im Ausgabebuch erfolgen in Bruttobeträgen. Allfällige Abzüge bei den Auszahlungen
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Muster

Vzor

Finanziandesdirektion in

Zemské finan■ni ■editelství v

Kap.
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Voranschlagsjahr
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Anweisende Behörde:

Muster

2

Poukazující ú■ad:

Vzor

Verrechnungszweig

SOtOY

Zú■tovací odv■tví:

Kap.

Tit...

§"

Haushaltsüberwachungsliste

P■ehled rozpo■tového hospoda■ení

für das Rechnungsjahr

194

pro ú■etní rok

Geführt von:

Vede:
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1
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Datum und Zahl der Auszahlungs-
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Haushalts-

Angeordnete

mittel

Ausgabe

mittel

Ausgabe

Rozpo■tové

Na■ízený

Rozpo■tové

Na■ízený

prost■edky

výdaj

prost■edky

výdaj

Tag der Eintragung

Laufende Nummer

Gegenstand der Ausgabe

P■edm■t výdaje

Kap.... Tit..., ..., P.....

Kap... Tit.. .....

B■žné ■islo

Den zápisu

anordnung

K

h

K

h
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Haushalts-
Angeordnete
Haushalts-
Angeordnete
Haushalts-
Angeordnete
mittel
Ausgabe
mittel
Ausgabe
mittel
Ausgabe
Rozpo■tové
Na■ízený
Rozpo■tové
Na■ízený
Rozpo■tové
Na■izený
prost■edky
výdaj
prost■edky
výdaj
prost■edky
výdaj
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Kap....Tit.... ... P.
Ka....Tit........
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Poznámky
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h
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Anweisungsbehörde:
Verrechnungszweig
Muster
Zúétovací odv■tví
Kap
, Tit.
Poukazujicí ú■ad:
Vzor
Anmeldung des Bedarfes - Ohláška pot■eby
bis Ende des Jahres nach dem Stande zum 1. November 194... — do konce roku podle stavu k 1. listopadu 194...
1
2
4
9
6
7
8
Stand der Belastungen laut
Haushalts-Überwachungs-
Bedarf bis Ende
Summe
Zugewiesene
Daher Ersparung
Ltd.
Verrechnungs-
liste zum 1. 11. 194..
des Jahres
der Spalten 8 und 4
Haushaltsmittel
Mehrbedarf
Nr.
post (Rubrik)
Tudiž úspora
Erläuterung zur Spalte 4
Zú■tovaci
Stav zatiženi podle P■e-
Pot■eba
Sou■et
P■ikázané roz
B■žné
po■tové prost■edky
v■tši potreba
Vysv■tleni ke sloupel 4
položka
hledu rozpo■tového hospo-
do konce roku
sloupeù 3 a 4
è.
(Rubrika)
da■eni k 1. 11. 194....
in Kronen
vkorunách
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Muster
Zahlende Behörde:
Vzor
Vyplácejicí ú■ad:
aNnd
AUSGABEBUCH
KNIHA VÝDAJÙ
für das Rechnungsjahr
194
pro ú■etní rok
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, P.
Kap..
Tit.
., P.
Kap.
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...
, P.
Kap..
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, §.
., P.
Kap.
Tit.
.., $,
, P.
Kap.
Tit.
., P..
Kap..
., Tit...
§
,P.
Kap.
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.., .
., P.
Kap.
., Tit..
P.
Kap.
Tit.
..,, $..
, P.
Geführt von:
Buchsicherung durch:
Zajišt■ní knihy:
Vede:
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2
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3
4
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17
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Kontokorrente
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Kap.
Kap.
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Kap.
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h
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K
h
K
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(Ersätze, Verbote, Kautionen, Besoldungsabzüge u. dgl.) und etwaige sonstige Einnahmen sind
in den entsprechenden Spalten des Einnahmebuches (Abs. 7) nachzuweisen.
(*) Auf die erste, innen freizulassende Seite des Ausgabebuches werden die für die ein-
zelnen Posten zugewiesenen Haushaltsmittel eingetragen, so daß ständig ein Vergleich der ge-
leisteten Ausgaben mit den zugewiesenen Haushaltsmitteln möglich ist. Das Ausgabebuch führt
einstweilen der Kontrollor. Die Angaben des Ausgabebuches werden täglich summarisch aus der
Spalte „Tagessumme“ in das Hauptjournal übertragen. Die Überwachung der rechtzeitigen und
vollständigen Leistung der Ausgaben geschieht an Hand der Belege.
() Die Auszahlung wird grundsätzlich im Postscheckwege durchgeführt. Besitzt der
Zahlungsempfänger ein Scheckkonto bei der Postsparkasse, soll die Begleichung durch Gut-
schrift (Überweisungsauftrag) erfolgen. Eine Barauszahlung durch Hingabe von Geldzeichen
im Kassenraum ist in geeigneten Fällen zulässig. Die Barauszahlung erfolgt gegen Quittung.
Die erforderlichen Geldmittel werden auf Anfordern der zahlenden Behörde I. Stufe (Kasse)
aus deren Subunterkonto durch die Anweisungsbehörde I. Stufe zugewiesen.
(7) Rückeinnahmen auf geleistete Zahlungen und die bei der Auszahlung etwa einbehalte-
nen Beträge (Steuern, Dienstnehmerbeiträge zu den einzelnen Sozialversicherungen, Ersätze)
sowie allfällige eigene Einnahmen werden durch Verbuchung in einem besonderen Einnahme-
buch vereinnahmt. Zu diesem Einnahmebuch ist das gleiche Muster wie zum Ausgabebuch mit
entsprechender Änderung des Vordrucks zu verwenden.
(*) Die für die Sozialversicherungsanstalten und andere fremde Empfänger abgezogenen
Beträge führt die Kasse (die zahlende Behörde I. Stufe) an diese Empfänger ab.
(*) die Gegenverrechnung der im Wege der Postsparkasse vollzogenen Zahlungen er-
folgt nach den bisherigen Bestimmungen. Dabei ist darauf zu achten, daß die Nachweisung
der im Zuge der Aufgabenverlagerung an die Behörden I. Stufe vollzogenen Ausgaben und
Einnahmen in den Ausgabe- bzw. Einnahmebüchern übereinstimmend mit der Übersicht der
Gut- und Lastschriften der Postsparkasse erfolgt, daß demnach in den Monatsabschluß und
in den Jahresabschluß nur jene Postsparkassegebarungen einbezogen werden dürfen, die in der
betreffenden Übersicht der Postsparkasse enthalten sind.
(°) Über die im Postscheckwege geleisteten Zahlungen wird der bisher bei den Steuer-
ämtern geführte Vormerk für die Postscheckzahlungen weitergeführt. Die Einnahmen und
Ausgaben werden in diesem Vormerk verbucht, sobald von der Postsparkasse die Übersicht
der Gut- und Lastschriften eingegangen ist. Der Kassenaufsichtsbeamte (Art. VIII) vergleicht
jede einzelne Angabe des Ausgabe- bzw. Einnahmebuches mit dem Vormerk und mit den von
der Postsparkasse eingelangten Belegen und den bei der zahlenden Behörde I. Stufe (Kasse)
erliegenden Rechnungsbelegen.
(") Die Ausgabe- bzw. Einnahmebücher verbleiben samt den Belegen bei der zahlenden
Behörde I. Stufe (Kasse). Ihre Monatsergebnisse werden, nach Verrechnungszweigen und Po-
sten getrennt, in ein Etatsubjournal zum Finanzetatjournal übertragen und gelangen mit der
Vorlage des Kontokorrentjournals und den Etat- bzw. Subjournalen zur Kenntnis der Rech-
nungstelle der Finanzlandesdirektion.
(²) Die systematische Buchung der in den Ausgabe- bzw. Einnahmebüchern verzeich-
neten Zahlungen erfolgt wie bisher bei den Finanzlandesdirektionen durch die Aufnahme der
Endsummen aus den bezüglichen Finanzetatsubjournalen aller zahlenden Behörden I. Stufe
(Kassen) in die Hauptbücher der Rechnungstelle der Finanzlandesdirektion. Dabei sind die
Rückeinnahmen, soweit sie von Ausgaben desselben Jahres herrühren, als absetzbare Aus-
gabeersätze zu behandeln. Die sonstigen Abzüge und die Haushaltseinnahmen sind nach den
hiefür geltenden Bestimmungen zu verrechnen.
Art. VIII.
Kassenaufsicht.
() Zur Überwachung der Kassengebarung ist eine Kassenaufsicht einzurichten. Die
Kassenaufsicht wird von einem - vom Vorstand der Steueradministration vorgeschlagenen
und von der Finanzlandesdirektion -ernannten - geeigneten Beamten der Steueradministra-
tion ausgeübt. Nötigenfalls kann ihm ein Hilfsbeamter beigegeben werden.
(*) Der Kassenaufsichtsbeamte überzeugt sich möglichst täglich von der Richtigkeit der
Ausgabeleistung nach Buchung und Beleg (Art. VII, Abs. 10). Er streicht die geprüften Anga-
ben in den Kassenbüchern mit Blaustift ab und zeichnet die geprüften Belege mit seinem Na-
menszeichen. Er prüft die richtige Aufrechnung der Kassenbücher und bescheinigt ihre rech-
nerische Richtigkeit. Er meldet Verstöße dem Vorsteher der Anweisungsbehörde I. Stufe. Der
Kassenaufsichtsbeamte ist zur Anweisung an die zahlende Behörde (Kasse) nicht befugt und
auch nicht berechtigt, dem Kassenleiter unmittelbare Weisungen zu erteilen, es sei denn, daß
ihm diese Befugnisse als Behördenleiter (Leiter der Anweisungsbehörde I. Stufe) zustehen.
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(*) Zur Kassenaufsicht bei dem Gebührenamt wird ein geeigneter Beamter des Ge-

bührenamtes durch den Vorstand dieser Behörde vorgeschlagen und von der Finanzlandesdi-

rektion bestimmt

(*) Die Tätigkeit der Skontrierbeamten der Finanzlandesdirektion bleibt unberührt.

Art. IX.

Verrechnung der Vorschüsse.

(1) Die von den Steueradministrationen an die sonstigen nachgeordneten Steuerämter

zugewiesenen Vorschüsse sind von diesen nach den bisherigen für Amts- und Kanzleipauscha-

lien geltenden Bestimmungen zu verrechnen.

(²) Der Verrechnungsnachweis hierüber ist von der Steueradministration zu prüfen,

welche die geprüften Belege entwertet (Durchlochung oder Überdruck) und hierauf den be-

treffenden Steuerämtern zur Aufbewahrung zurücksendet.

(*) Größere Rechnungen dieser Steuerämter berichtigt die Steueradministration unmit-

telbar zu Handen der Zahlungsempfänger.

Art. X.

Schlußbestimmungen.

(') Die Finanzlandesdirektionen geben im einzelnen Durchführungsweisungen heraus,

die sich aus dieser Neuordnung ergeben. Fünfzehn Abschriften dieser Weisungen sind dem Fi-

nánzministerium und fünfzehn der Öbersten Rechnungskontrollbehörde einzusenden.

(²) Dieser Erlaß tritt am 1. Jänner 1943 in Wirksamkeit.

Der Finanzminister:

Dr. KALFUS.

06512



St.S. II B - 3 b/42.

Prag, den 13. Mai 1943.

9

1943

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

Herrn Präsidenten Groß.

In Sachen Vereinfachung auf dem Gebiete des Haushalts-

rechts im Protektorat beziehe ich mich auf den dort. Rund-

erlaß vom 12.10.v.Js. - Zeichen Nr. II/7-3000-1l und bit-

te um eine Mitteilung, ob und gegebenenfalls welche weite-

ren Vereinfachungserlaße inzwischen ergangen sind.

Web enangelegt cen.

48.614

13.8.43
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Der Generalinspekteur der Verwaltung
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Der Generalinspekteur der Verwaltung

Prag, den 15. Dezember 1942

Herrn

Generaloberst D a l u e g e .

S

Im Zuge der Neuorganisation der Verwaltung sind durch

die Abteilung Finanz beim Reichsprotektor in enger Zusammen-

arbeit mit sir auf dem Gebiet des Protektoratshaushaltsrechts

folgende Vereinfachungsmassnahmen getroffen worden:

1.) Verfügung über Haushaltsmittel:

a) Bisher mussten die einzelnen Verveltungszweige

auch nach Genehmigung des Haushalteplanes über die

im Haushaltsplan angesetzten Mittel beim Pinanz-

minieterium eine Aufstellung sämtlicher Kapitel,

Titel und Einzelposten mit einer Uebersicht der für

jeden Monat notwendigen Betriebsnittel einreichen.

Das Finanzministerium hat nochmels allmonatlich

sämtliche Ausgaben geprüft und dazu Stellung ge-

nommen; eret dann durften die Zentralbehörden über

die Mittel verfügen. Bei Ausgabe über 50.000 Kr.

wer soger in jedem Einzelfall die Beteiligung des

Finanzministeriums nötig.

Dieses umständliche Verfahren wurde vereinfacht.

Die monatliche postenweise Anforderung der

Mittel und die Einzelprüfungen des Finanzministerigms

fallen nunmehr weg. In Zukunft können die Ministerien

im Rahmen des genehmigten Haushalteplans mit ganz

geringen Ausnahmefällen vollkommen frei und in eigener

Verantwortung wirtschaften. Die Betriebsmittelanfor-

derung erfolgt heute suf einfachste Art mittels eines

Pormblattes, das den Bestimmungen des Reichs ange-

glichen ist.

b)
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b) Bisher bedurften alle Miet- und Pachtverträge

über Grundstücke ohne Rücksicht auf die Höhe des

Mietzinses des besonderen Einverständnisses des

Finanzministeriums. In Zukunft ist diese Zustim-

mung des Finanzministeriums nur bei Verträgen

mit einen höheren Jahres-Miet- oder Pachtzins

als 200.000 Kr. oder einer längeren Miet- oder

Pachtdauer als l0 Jahre erforderlich.

c) Kaufverträge über Liegenschaften waren bisher

von der Genehmigung des Pinanzministeriums ab-

hängig, wenn der Kaufpreis mehr als So.Ooo Kr.

betrug. Nunmehr können die Verwaltungezweige

unbeschränkt Liegenschaften kaufen, wenn in

Haushaltsplen die Mittel vorgesehen sind.

d) Bei Durchführung von Bauten bedurfte es bisher

bei Ausgabe über 50.Oo0 Kr. ebenfalls der Zustim-

mung des Finanzministeriums. Auch diese Einschränkung

wurde, wie bei den Kaufverträgen über Liegenschaften,

aufgehoben.

2.) Die Verlagerung der Haushaltsmittelbewirtschaftung

von den Zentralbehörden auf die Behörden l. und 2.

Stufe wird demnächst durch einen weiteren Verein-

fachungserlass durchgeführt werden.

Die Frage der Vereinfachung des Gehaltsauszahlungsver-

fahrens unterliegt zur Zeit besonders beschleunigter Veber-

prüfung durch die Abteilung Finanz.

Ueber das Ergebnis dieser Prüfung erlaube ich mir nach

deren Abschluss weiter zu berichten.

06539

gez. Reinefarth

-Brigadeführer

und Generalmajor der Polizei.
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren.

Prag,den 12.0ktober 1942.

Nr.I1/7 - 3000 - 11.

Spe tasogseq

bva Reich pornd

la Behmen eno Ftohien.

An

Cing.

16. OKT. 1942

die Zentralverwaltung,

die Herren Leiter der Abteilungen I - IV,

sämtliche Gruppen,

den Herrn Wehrmachtsbevollmächtigten,

den Herrn Arbeitsgauführer,

den Herrn Befehbhaber der Ördnungspolizei,

den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei,

den Herrn Befehlshaber der Waffen - SS in Böhmen

und Mähren,

den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amts,

den Herrn Kurator der Deutschen wissenschaftlichen

Hochschulen in Prag,

den Herrn Oberfinanzpräsidenten,

den Herrn Oberlandesgerichtspräsidenten,

den Herrn Generalstaatsanwalt,

das Hauptamt der Deutschen Reichspost.

Nachrichtlich:

An

die Adjudantur des Herrn Stellvertretenden Reichs=

protektors,

das Büro des Herrn Staatssekretärs,

das Büro des Herrn Generalinspekteurs der Verwaltung,

die Parteiverbindungsstelle.

Betrifft: Vereinfachung auf dem Gebiete des Haushalts=

rechts im Protektorat.

Die Gruppe Finanz hat nach ihrer Abstellung in

das Finanzministerium ihr besonderes Augenmerk auf die

Möglichkeit von Vereinfachungsmaßnahmen gerichtet.Bei

Prüfung von Möglichkeiten zur Arbeitsvereinfachung wur=

de festgestellt,daß die Verantwortlichkeit auf dem Ge=

biete der Haushaltsmittelgebarung im Verhältnis vom

Finanzministerium zu den übrigen Obersten Protektorats=

behörden nicht klar begrenzt war. Das Finanzministerium

St. S.IB-3/42
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2

hat auf Grund von Vorschlägen der Obersten Protektoratsbe=

TO

hörden den Haushaltsplan aufgestellt.Nach Genehmigung des

aef Haushaltsplans konnten die einzelnen Verwaltungszweige je=

Eadoch nicht frei über die im Haushaltsplan angesetzten Mittel

verfügen. Monatlich mußten sie beim Finanzministerium eine

Aufstellung sämtlicher Kapitel,Titel und Einzelposten mit

einer Übersicht der für den Monat notwendigen Betriebsmit=

tel einreichen. Das Finanzministerium hat nochmals allmo =

natlich sämtliche Ausgaben geprüft und dürfen erst dann die

Zentralbehörden über die Mittel verfügen.Bei außerordent =

lichen Ausgaben über 50.000 K war in jedem Einzelfall die

Beteiligung des Finanzministeriums notwendig.

Ich habe die Beseitigung dieses Zustands durch den in

der Anlage beigefügten Erlaß veranlaßt. In Zukunft wird sehr

viel vermeidbare Verwaltungsarbeit erspart.Der Schwerpunkt

der Prüfung der Ausgaben liegt v o r der Aufstellung des

Haushaltsplans. Die monatliche postenweise Anforderung der

Mittel und die Einzelprüfung durch das Finanzministerium

fällt ganz weg. Im Rahmen des genehmigten Haushalts können

die einzelnen Ministerien mit Ausnahme ganz geringer,in dem

Erlaß einzeln aufgeführter Beschränkungen vollkommen frei ver=

fügen. Die monatliche Betriebsmittelanforderung erfolgt in

Zukunft auf einfachste Art und Weise auf einem Formblatt,

das den Bestimmungen des Reichs ( § 48 der Reichswirtschafts=

bestimmungen ) angeglichen ist. Auch auf diese Weise genügt

die Betriebsmittelanforderung ihrem Zwecke,dem Finanzminister

eire Übersicht über den voraussichtlichen Geldbedarf des kom=

menden Monats zu geben.

Mit dieser Ausgabenverlagerung erhalten die einzelnen

Ministerien eine gesteigerte Verantwortung.Die Stellung des

Haushaltssachbearbeiters in den Ministerien gewinnt eine

ganz besondere Bedeutung.

Ich bitte insbesonders die deutschen Beamten in den

06538
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Protektoratsbehörden,in Anbetracht dieser geänderten

Verhältnisse in Zukunft der Haushaltsüberwachung ganz

besondere Sorgfalt zuwenden zu wollen.

Weitere Vereinfachungserlasse werden folgen.

Im Auftrag

gez.Dr.G r o B .

Beglaubigt:

Smid

Angestellte.

dre. an ?.

V. Te es he, der

bulegeichnr

2/7.

  a

3.243
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Finanzministerium.

G.Z.71.529/42-I/2d.

Prag,den 17.Septomber 1942.

1/ An die Kanzlei des Staatspräsidenten

2/ An das Sekretariat des Vorsitzenden der Rogiorung

3/ An die Präsidien allen Ministerien

4/ An den kommissarischen Leiter der Soktion VI

des Ministoriums für Land-und Forstwirtschaft

5/ An dos Bodenamt für Böhnen und Mähren

6/ An den kommissarischen Leiter der Obersten Rochnungs-

kontrollbehörde

7/ An das Präsidium der Obcrsten Preisbehörde

8/.An das Genoralinspoktorat der Rogiorungstruppe des

Protoktorats Böhmon und Mähren

9/ An das Präsidium des Statistischon Zentralamtes

10/ An das Präsidium des Kuratoriums für Jugondorziehung

in Böhmen und Mähren

Prag.

Betrifft: Erwoiterung der Befugnisse dor Protektoratsbohörden

bei dor Haushaltsmittolgebarung.

Das Finanzministerium bereitet in Zuge der Nouorga-

nisation der Protektoratsverwaltung vorschiedcnc Vereinfachungs-

massnahmon auf dem Gebiete dos Haushaltsrechts vor.

Der in der A■lage bcigofügte erste Erlass erwäitert

die Entscheidungsbefugnis dcr Ministorien über die Verwendung

von Haushaltsmitteln im ausscrordentlichen Unfang.In Zukunft

werdon die cinzelnen Ministerien im Rahmcn des genehmigten

H

-sun

halt fast vollkommen frei wirtschafton können.Die Beteiligung

des Finanzministeriums beschränkt sich in Zukunft auf Ausnahmc-

fälle. Mit_dieser Aufgabenverlagerung übcrnchnen die_cinzclnon

Ministcrien_cine_gesteigcrte_Verantwortung.Das Finanzministo-

rium geht bei seinom Erlass davon aus,dass die Leiter der Pro-
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tektoratetehörden in Anbetracht dieser geunderten Verhältnisse in

Cuaunft der Haushaltsüberwachung ganz besoncere Sorgfalt zuvenden

verden. Die Stellung des Haushaltsbearbeiters in den iin_sterien ge-

winnt etenfalls eine erhöhte Bedeutung. Die Haushaltssachbearbeiter

erden im wesentlichen die Befugnisse des Pinanzministeriums in Be-

zug auf die Verwendung der Haushaitsnittel übernehmen.

Das Finanzministerium bittet, in Ihrem Geschiftsbereich das

Erforderliche zu veranlassen.

Der Pinanzuinster:

Dr.Kaifus.

F: die Ricntigkeit der Ausfertigung

der Vorstand der Abfertiguigsstelle:

frobrte

i.V.



of

Beilage zur G.Z.71.529/42-I/2d Fin.Min.

DRLASS

des Finanzministere betreffend die Erweiterung der Befugnisse der Pro-

tektoratsbehörden und Vereinfachung des Verfahrens bei der Haushalts-

mittelgebarung.

Zur Erweiterung der Befugnisse der Protektoratsbehörden und

Vereinfachung des Verfahrens bei der Haushaltsmittelgebarung erlässt

er Finanzminister die folgenden Grundsätze:

I. Haushaltsmittelgebarung.

- 

Die haushaltsmässig bewilligten Beträge dürfen grundsätzlich

nur zu dem in den einzelnen Posten bezeichneten Zwecke) soweit und so--

lange dieser fortdauert, und nur innerhalb des Reçhnungsjahres bis zu

dem dort festgesetzten Höchstbetrag verwendet werden.

a/ Qrdentliche Ausgabenittel,

Die zur Bewirtechaftung der Haushaltsmittel befugten Behörden

wirtschaften, sofern es sich um ordentliche Ausgaben handelt, selbst-

ständig, und zwar womöglich grundsätzlich innerhalb der ganzjährigen

Voranschlagszwölftel.

b/ Ausserordentliche Ausgabemittel.

Geldmittel, die für ausserordentliche Ausgaben bestimmt sind,

dürfen von zuständigen Behörden im Einzelfall bis zur Höhe von ......

l00.0oo K verwendet werden.

Die ausserordentlichen Ausgaben in der Höhe von l00.000 K bis

l,000.O00 K im Kinzelfalle sind dem Finanzminister nachrichtlich zur

Kenntnis zu geben, Uebersteigen die ausserordentlichen Ausgaben im

Einzelfalle l,000.000 K, so missen sie vom' Finanzminister im vorhinein

genehmigt werden.
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c/ Subventionen,

Subventionen dürfen die zuständigen Behörden nur dann bewilli-

gen, anweisen und auszahlen, wenn die betreffende einzelne Subvention

für das bestimmte Subjekt namcriich veranschlagt ist. Ansonst bedürften

jene Verfügunge, der vorhergehenden Genehmigung des Finanzministers.

d/ Ueberplanmässige und ausserplanmäseige

Ausgaben,

Liegt ein unerlässlich n twendiges Erfordernis vor, dessen

taushaltsmässige Deckung in der betreffenden Poet nicht genügend sicher-

gestellt ist /:überplanmässige Ausgabe:/, beziehungsweise dieses im

Haushaltsplan überhaupt nicht vorgesehen ist /:ausserplanmässige Aue-

gabe:/, so ist stets die Zustimmung des Finanzministers vor Anlegung

des Rechtstitele des beantragten Bedürfnisses einzuholen und zwar nach

Alhörung der Obersten Rechnungskontrollbehörde.

Für die genannten Ausgaben dürfen Ausgabemittel nur ausnahms-

weise, wenn diese zwar nicht vorgesehen, deren Deckung in den Erspar-

iesen der übrigen Posten desselben Kapitels jedoch sichergestellt

werden konnte, angefordert werden.

Soweit es sich um Ausgaben handelt, welche auf diese Art nicht

gedeckt werden können, ist gemäss Verordnung über ■ie Voranschlagsge-.

barung des Prot ktorats Böhmen und Mähren vorzugehen.

e/ Langfrietige Verfügungen.

Verfügungen, die in ihren Auswirkungen die Haushaltspläne

künftiger Jahre belasten werden oder belaeten können, bedür:ßen der

Zustimmung des Finanzministers. Diese Bestimmung bezieht sich nicht

auf Verfügungen, die in der laufenden Gebarung oder in Durchführung



geltender Gesetze oder auf Grund einer Ermächtigung gemäss denselben

getroffen werden.

II._Der_nonatliche Geldbedarf_und_die nonatlichen_Geld-

einnahmen.

A._Geldbedarf

-NTC

a/ Anmeldung des Geldbedarfs.

Die Protektoratsbehörden beziehungsweise Protektoratsunter-

nehmungen, die Ausgabenittel bewirtschaften, haben den zustindigen

Protektoratsninistern bzw. den Protektoratszentralbehörden nonatlich

zu einem von ihnen bestimmten Zeitpunkte den Geldbedarf für den nächs-

ten Monat anzumelden.

Die Protektorateminister bzw. die Protektoratezentralbehörden

prüfen unter eigener Verantwortung diese Anmeldungen, fassen sie mit

ihrem eigenen Geldbedarf zu einer Bedarfsanmeldung für ihren gesamten

Geschäftebereich /Kapitel/ zusammen und reichen diese Anmeldung in

dreifacher Ausfertigung den Finanzminister zun 20.jeden Monates ein.

b/ Form und Inhalt der Bedarfs-

anmeldung.

Die Protektoratsminister bzw. die Protektoratszentralbehörden

bestimmen, in welcher Form die nachgeordneten Behörden bzw.Protekto-

ratsunternehmungen ihren Geldbedarf anzunelden haben.

Die dem Finanzminister zu übersendenden Bedarfeanmeldungen

sind nach Muster 1 bzw. 3 aufzuetellen. In den Bedarfsanmeldungen

sind die ordentlichen und ausserordentlichen, die persönlichen und

sachlichen, die ausserplanmässigen und Kontokorrentausgaben getrennt
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anzuführen.

In die Bedarfsanmeldungen sind die Beträge aufzunehmen, die

für die im nächsten Monate zu leistenden Geldauszahlungen erforderlich

sind. Die für Haushaltsauegaben angeforderten Beträge dürfen grund -

sätzlich nur in der unbédingt erforderlichen Höhe angefordert werden

und sollen sich nach Möglichkeit in Rahmen der Zwölftel der veranschlag-

ten Ausgabemittel halten.

Weichen die in einer monatlichen Bedarfsanmeldung angeforderten

Beträge von den oberwihnten Zwölfteln erheblich ab, so ist die Abwei-

chung nach Art und Höhe zu begründen.

Ausserplanmässige Ausgaben sind eingehend zu begründen.

a/ Verfahren vor den Finanzministerium und den zuständigen

Behörden.

Der Finanzminister prüft die ihm übersandten Anmeldungen, ge-

nehmigt sie und leitet eine genehmigte Abschrift der Postsparkasse bzw.

der Nationalbank für Böhmen und Mähren zu.

Die Postsparkasse und die Nationalbank für Böhmen und Mähren

dürfen die Zahlungeaufträge nur bis zur Höhe der vom Finanzminister

bewilligten Geldanforderungen durchführen.

Nach der vom Finanzminister erteilten Genehmigung der Geldbe-

darfsanmeldungen sind die Protektoratsninister bzw. die Protektorats-

zentralbehörden ermächtigt, Auszahlungsanordnungen in ihren Verwaltunge-

bereich für den nächsten Monat bis zur Höhe des vom Finanzminieter ge-

nehmigten Gesamtbetrages, mit Ausnahme der Ausgaben, zu deren Leistung

eine besondere Zustimmung des Finanzministers erforderlich ist, zu

treffen.
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Auf Grund dieser Genehmigung ermächtigen die Protektoratsmi-

nister bzw. die Protektoratszentralbehörden die ihnen nachgeordneten

Behörden, Auszahlungsanordnüngen bis zur Höhe des auf sie entfallenden

Teiles des genehmigten Gesantbetrages in ihrem Geschäftsbereich zu er-

teilen.

Ueber Ausgabemittel, die in dem Monate, für den sie zur Ver -

fügung gestellt worden sind, nicht verbraucht wurden, kann die Behörde

nach Ablauf dieses Monates nicht mehr verfügen.

d/ Anforderung weiterer Bedarfsmittel.

Reichen die sinem Protektoratsminister bzw. einer Protektorats-

zentralbehörde zur Verfügung gestellten Ausgabemittel infolge unvorge-

sehener Umstände nicht aus, die n: twendig werdenden Auszahlungen zu

léisten, so stellt der betreffende Protektorateminister bzw. die be-

treffende Protektoratszentralbehörde an den Finanzninister den Atrag,

daes ihm bew. ihr weitere Ausgabemittel zur Verfügung gestellt weräen;

der Antrag ist eingehend zu begründen.

Die einem Protektoratsminister bzw. einer Protektoratszentral-

nachgeordneten Behörden

behörde/ haben den Antrag an ihren übergeordneten Protektoratsminister

bzw, an die ihnen übergeordnete Protektoratszentralbehörde zu richten,

B. Anmeldung der Einnahmen.

Zugleich iet den Finanzminister eine Aufstellung über die zu

gewärtigenden Einnahmen nach dem Muster 2 zu übersenden.

III. Beginn der Wirksamkeit.

Dieser Erlass tritt sofort in Wirksamkeit.

Der Geldbedarf und die Aufstellung der Einnahmen für den Monat



St

Oktober l.J. sind schon nach den neu aufzustellenden Mustern l. bis

3 aufzustellen, die die bisherigen Ausweise über die zu gewartigenden

Geldausgaben und Einnahmen ersetzen.

Der Finanzminister:

Dr.Kalfus.

K
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Muster
1..
au
/:Haushaltskupitel und Bezeichnung der Behörde:/.
A_n_m___l_d_u_a4
des Geldbedarfs für den lionat ..........l94..
I. Planmassige Ausgeben
1/ Ordentliche Ausgaben
K
a/ persönliche Lusgaben..........
K
0
sachliche Ausgaben .......
2/ Ausserordentliche Ausgaben
K
a/ persönliche Ausgaben ...........
K
b/ sachliche Ausgaben ......
K
Planmässige Ausgaben zusammen ........
K
II. Ausserplanmissige Ausgaben ......
K
III. Kontokorrentausgaben ..............
Gesamtsumme ...
K
Von der Gesantsumme entfallen auf die Auszahlungen:
K
l/ durch den Scheckdienst der Postsparkasse .......
4M
Konto Nr......./Bezeichnung der Behörde/...
11
11
11
11
I1
11
11
K
11
11
11
X
2/ in barem .......
K
3/ durch das Giro bei der Nationalbank für Böhnen u.Hähren
K
/Bezeichnung der Behörde/..
!1
/ ..•
K
11
11
K
4/ durch wechselseitige Abrechnung
Standpunkt des Finanznministers.
Der Finanzminister etimnt der
'Summe des Geldbedarfs
von .................k zu.
Begründung nach II,A,b/ Abs.4
und 5 ist in der Anlage
anzuführen.
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Beilage zur G.Z. 71.529/42-I/2d Fin.Min.

Muster 2.

/: Haushaltskapitel und

Eezeichnung der Behörde:/

Anmieldung

über die zu gewärtigenden Geldeinnahmen

im Monate ...........194..

I.

Planmässige Einnahmen ...............

K

K

II,

Ausserplanmässige Einnahmen .............

K

III.

Kontokorrenteinnahmen .......

Gesamtsumme.....

K



78

Beilage zur G.Z. 7l.529/42-I/2d Fin.Min.

Mu__t_._r__2.

/:Bezeichnung der Unternehuung:/

Anm_eldun6

des Geldbedarfe für den Monat.......l94..

I. Kosten

K

A, Betriebskosten ..

3E

Investitionekosten

K

echte Inveetitionen........

K

Erneuerungen..............

K

Gesamtsumme..

Von der Gesamtsumme entfallen auf die Auszahlungen:

1/ durch den Scheckdienst

der Postsparkasse Konto Nr ........

2/ in barem....

3/ durch das Giro bei der Nationalbank fur Bühmen

K

und Mähren

K

4/ durch wechselseitige Abrechnung-.............

7

Vom Finanzministerium geregelt auf .....….….,

K

II.Erträge

:

c ...

K

Vom Finanzministerium geregelt auf....

III.Vergleich_der Koeten und

Erträge:

K

Kosten...........

Erträge....

K

Gewinn....

K

Verlust...

K
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St.M. II B - 4/43.

Prag, den 19. Dezember 1943.

N

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

20. II. 1943

Herrn Hawranek.

Den angeschlossenen Vorgang sende ich mit der Mitteilung

zurück, daß ich mit seinem Inhalt einig gehe. Mißverständ-

lich erscheint allerdings, daß in der Vorlage und im Ver-

merk von den Selbstverwaltungakörperschaften im Protekto-

rat (Länder, Gemeinden uew.) als sonstigen deutschen Ein-

richtungen des Protektorats gesprochen wird. Gemeint sind

offenbar die deutsch geleiteten Einrichtungen. In formel-

ler Hinsicht weise ich auf folgendes hin: Der Erlaß wäre

"An die Abteilung Finanz im Hause" zu richten. Ein "Ar-

beitsgebiet Oberste Rechnungakontrolle" besteht nicht mehr.

Infolgedessen müßte im Kopf statt "Oberste Rechnungskon-

trolle" die Bezeichnung "Generalreferat Oberste Rechnungs-

kontrolle" erscheinen. Weiterhin dürfte es angezeigt sein,

die Vorlage dem Herrn Staatsminister nicht zur Kenntnis-

nahme, sondern zur Genehmigung zuzuleiten. In ddesen Zu-

sammenhang wäre ich dankbar, wenn die Vorlage über mich

als Abteilungsleiter liefe. Schließlich hebe ich hervor,

daß die Mitteilung der Abschrift eines behördeninternen

Schreibens an den Rechnungshof des Deutschen Reichs sowie

die Oberste Rechnungskontrollbehörde nicht üblich ist.

2.) Wv. am 19.t.1944 bei dem Unterzeichner.

49.1.44

Wiedernörgelegt am.

19.2.44
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Herrn Dr. Gies:

1.) Sachlich keine Bedenken. Missverständlich allerdings, wenn in

der Vorlage und im Vermerk von den Selbstverwaltungskörperschaf-

ten im Protektorat (Länder, Gemeinden usw.) als "sonstigen deut-

schen Einrichtungen des Protektorats" gesprochen wird. Gemeint

sind wohl die deutsch geleiteten Einrichtungen.

2.) Folgende formelle Mängel:

a) Unmittelbare Vorlage des Generalreferenten an Staatsminister;

b) Vorlage nur zur Kenntnisnahme statt zur Genehmigungs

c) Kopf "Oberste Rechnungskontrolle" statt Generalreferat Ober-

ste Rechnungskontrolle;

d) Richtige Anschrift: An die Abteilung Finanz im Hause;

e) Mehrfache Erwähnung eines nicht mehr bestehenden "Arbeitsge-

biets Oberste Rechnungskontrolle";

f) Mitteilung der Abschrift eines behördeninternen Schreibens

an Rechnungshof und Oberste Rechnungskontrollbehörde.

Prag, den 15. Dezember 1943

Mriesen


